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Der Bauer 
Wie wir gesehen, bestanden die Stände aus den 
Vertretern des Adels, des Klerus und einer 
gewissen Anzahl von Städten, nicht aber aller, 
dass aber die Bauern, freie und unfreie, von jeder 
Vertretung in den Ständen ausgeschlossen waren. 
Ich will nun, an das vorige Kapitel anschliessend, 
die Lage der vier Stände darzustellen versuchen: 
der Bauern zuerst, weil sie bei weitem die 
Hauptmasse der Bevölkerung bildeten, dann des 
Bürgers, des Adels und des Klerus. 
 

Münster, in seiner 1545 erschienenen 
"Kosmographie", äusserst sich über die Bauern 
also: "Der vierte Stand ist der Menschen, die auf 
dem Felde sitzen und in Dörfern, Höfen und 
Wylerlin und werden genannt Bawern, darumb 
das sie das Feld bawen und das zu der Frucht 
bereiten. Diese fürn gar ein schlecht und 
niederträchtig (armseliges) Leben. Es ist ein jeder 
von dem andern abgeschieden und lebt für sich 
selbst mit seinem Gesind und Viech. Ihre Häuser 

sind schlechte Häuser von Kot und Holz gemacht, uff daz Ertrich gesetzt und mit Strow gedeckt. 
Ihre Speise ist schwarz rucken (roggen) Brot, Haberbrei oder gekocht Erbsen und Linsen. 
Wasser und Molken ist fast ihr Trank. Eine Zwilchgippe, zwen Buntschuch und ein Filzhut ist ihre 
Kleidung. Diese Leute haben nimmer Ruh. Früw und spät hangen sie der Arbeit an. Sie tragen in 
die nächste Stett zu verkauffen, was sie Nutzung überkommen von dem Feld und von dem Viech 
und kaufen ihn dagegen was sie bedörffen. Dann sie haben keine oder gar wenig 
Handwerkslewt bey ihnen sitzen. Ihren Herren müssen sie offt durch das Jahr dienen, das Feld 
bawen, säen, die Frucht abschneiden und in die Schewer führen, Holz hawen und Gräben machen. 
Da ist nichts das das arme Volk nitt thun muss und an Verlust nit aufschieben darff". 
Bis auf einige kleine Einzelheiten passt diese Beschreibung auch auf die Lage des Luxemburger 
Bauern im Mittelalter und in den drei ersten Jahrhunderten der Neuzeit bis zum Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts, wie jeder bei meiner eigenen Darstellung des früheren Bauern und 
Bauernwesens leicht wird feststellen können. 
 
Quellen. Für die Geschichte unserer Bauern, vom Beginn des Mittelalters bis zum fünfzehnten 
Jahrhundert, fliessen die Quellen nur spärlich. Wer eine eingehende Geschichte ihrer Lage und 
ihrer Schicksale in diesen Zeiten schreiben will (was mein Zweck nicht ist), muss mühsam aus 
Tausenden von Privat- und Fürstenurkunden die einzelnen Züge aussuchen. 
 
Die materielle Lage der Bauern. ð Die Bauern des luxemburgischen Landes stehen sich in ihren 
Rechten und Pflichten nicht einander gleich, da die einen seit dem Verschwinden der Sklaverei nur 
das Mindestmass persönlicher Freiheit erhalten haben; das sind die Leibeigenen, die armen Leute, 
wie die Herren sie nennen. Höher als sie stehen die Leibeigenen, namentlich der Ardennen auf den 
Besitzungen der Abtei S. Maximin, die zwar ihrem Herrn gegenüber ebenso verpflichtet sind, wie 
die gewöhnlichen Leibeigenen, aber daneben das Recht der Freizügigkeit besitzen. Höher als sie sind 
die schaff und dienstfreien Bewohner der fürstlichen Domänen, die nicht etwa, wie der Name es 
anzudeuten scheint, frei sind von Renten und Diensten, die sie ihrem Herrn, dem Fürsten, schuldig 
sein könnten, sondern die vielmehr, vermittels der Renten, die sie bezahlen, und der Dienste, die 
sie leisten, annähernd dieselbe Freiheit besitzen wie die Bürger der Städte. An höchster Stelle 
stehen die Bürger der kleinen Ackerbau treibenden Städte, die ihrer Beschäftigung nach nichts 
anderes als Bauern sind, und die Freileute, die francshommes, die besonders in den Ardennen sehr 
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zahlreich und ein Mittelding zwischen den 
gewöhnlichen Freien, den Bürgern und dem Adel 
sind. 
Wie gross ist nun im Durchschnitt ein Bauerngut, 
das, was gewöhnlich als leibeigene Vogtei 
bezeichnet wird? Welche Rechte hat der Bauer in 
bezug auf die Bebauung seines Landes und auf das 
Gemeindeeigentum? Welche Pflichten und Lasten 
hat er gegenüber dem Herrn, der Kirche, der 
Gemeinde u. dem Staate zu tragen? Die 
Beantwortung dieser Fragen wird uns die materielle 
Lage des Bauern kennen lernen. 
Als grundlegend für die Grösse der Vogtei ist die 
Hufe anzusehen, allerdings ihrerseits keineswegs 
überall dieselbe Ausdehnung besitzt; es giebt 
Hufen von 30, von 60, von 64, von 120 und 160 
Morgen Landes. Die Hufe von 30 Morgen findet 
sich im Laufe des zehnten Jahrhunderts, wo ein 
der Abtei Echternach zu Christnach gehörendes 
Gut, ausser dem durch das Haus und die 
Nebengebäude besetzten Raum und den 
Wiesen dreissig Morgen Ackerland besitzt, 
wozu noch sechzehn Morgen Rottland u. 24 
Morgen Bifang zum Roden hinzukommen, so 

dass der Hof, vollständig ausgebaut, 70 Morgen umfasst. Häufig erscheint die Hufe von 64 
Morgen, nur ist diese im vierzehnten Jahrhundert und noch später wohl nur in seltenen Fällen 
intakt; zu Schifflingen und Esch an der Alzette besitzt das Kloster Mariental im Jahre 
1317 zwei und achtzig quartalia, d. h. Viertelhufen zu sechzehn Morgen, und zu Wolkringen 
bei Arlon 44 quartalia von derselben Grösse; hier besitzen die einzelnen Untertanen des 
Klosters je ein quartale, ein halbes, anderthalbes, zwei quartalia; die alte Hufe ist 
demnach nicht nur schon in vier geteilt, d. aus einem alten Gut sind vier gemacht worden, 
sondern die Verteilung geht schon weiter und bildet halbe Viertel, wogegen einzelne 
Untertanen ihr Viertel durch Erwerbung eines halben oder eines ganzen Viertels vergrössert 
haben. Wenn es in dem Weistum von Rodenborn aus dem Jahre 1568 heisst, jeder Hof (Vogtei) 
soll 32 Morgen Land haben, und wer nicht soviel habe, soll das Fehlende im Hofbusch nehmen, 
so haben wir damit wiederum die Hufe von 64 Morgen, in zwei Halbhufen von je 32 Morgen 
geteilt. An diese quartalia erinnert der Flurname Quärte. Im Ösling finden wir die 
Königshufe von 120 bis 160 Morgen, vorwiegend aus Rottland bestehend. 

Es liegt auf der Hand, dass die Vogteien des späteren Mittelalters und der Neuzeit nicht 
mehr genau die Ausdehnung der alten Hufe haben können, weil sie im Laufe der Zeiten 
entweder durch Erwerbung von Ländereien oder durch Zusammenlegen zweier Vogteien 
grösser geworden sind, und weil anderseits in vielen Fällen aus Teilen der alten Vogteien neue 
gebildet worden, deren Grösse auch nicht entfernt an die der alten Hufen erinnert. Wir 
besitzen bis jetzt nur eine einzige gedruckte Arbeit, aus der wir, für das achtzehnte 
Jahrhundert, die Grösse der Vogteien eines ganzen Dorfes kennen lernen; es ist eine 
Programmarbeit des Herrn Professors Wolter, erschienen im Jahre 1915, und behandelt die 
Ortschaften Esch an der Alzette und Monnerich. Dieses Dorf zählt 74 Vogteien; von diesen 
besitzen, ausser dem Gartenland und den Wiesen, 53 zwischen 12 und 70 Morgen Ackerland, 
die meisten von ihnen zwischen 30 und 50; 21 andere haben erheblich weniger, einer nur 60 
Ruten Ackerland und 10 Ruten Wiese, ein anderes 1 Morgen 80 Ruten Ackerland, 80 Ruten 
Garten und 40 Ruten Wiese. Die ersteren sind zweifelsohne diejenigen Vogteien, die schon 
seit vielen Jahrhunderten bestanden haben, die anderen ebenso sicher neue Vogteien, die 
durch Zerreissen der alten gebildet worden. 

Namentlich im Verlauf des achtzehnten Jahrhunderts, als infolge des langjährigen Friedens und des 
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wachsenden Wohlstandes die Bevölkerung derart wuchs, dass die Zahl der bestehenden Vogteien 

und Häuser nicht mehr allen eine selbständige Existenz erlaubte und sehr viele als Beiwohner 

in der Nähe der Dörfer nur sehr widerwillig geduldet wurden, ohne dass man ihnen dieselben 

Rechte wie den Einigs- oder Einsmännern gewährte, in dieser Zeit haben manche Herren und 

namentlich Klöster aus zum Teil sehr kleinen Teilen der alten Vogteien neue gebildet. So tritt 

am 23. Dezember 1760 Karl Meyer von Rollingen, leibeigener Untertan der Abtei Münster und 

Besitzer der Meyersvogtei, dem Heinrich Crelo, Schneider zu Rollingen, und dessen Frau 

Katharina Meyers ein zu seiner Vogtei gehöriges Stück Garten von zwanzig auf vierzehn Schuh 

(c. 30 Quadratmeter) Oberfläche zur Erbauung eines Hauses ab, wogegen Crelo und seine Frau auf 

die Möbel der Meyersvogtei verzichten. Benedikt, Abt von Münster, gibt seine Einwilligung 

unter der Bedingung, dass Crelo und seine Erben und Nachkommen auf ewig seine 

leibeigenen Untertanen und Leute sein werden und, im Fall eines Verkaufs den zehnten und einer 

Verpfändung den zwanzigsten Pfennig bezahlen werden, wohlverstanden, dass Verkauf und 

Verpfändung nur stattfinden dürfen, nachdem der Abt zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt 

hat. Die Besitzer der neuen Vogtei werden den Abt und dessen Nachfolger als ihren 

rechtmässigen Hoch-, Mittel- und Grundgerichtsherren anerkennen, dem Abkauf unterworfen 

sein, bei Einverheiratung ihrer Kinder die Einwilligung des Abtes ausbringen, allen anderen 

Schuldigkeiten und Dienstbarkeiten der Leibeigenen unterworfen sein, nie das Geringste ohne 

Herrenerlaubnis verkaufen, veräusseren, verteilen, versetzen, verpfänden, vertauschen, beschweren 

noch sonst verwenden, "bei peen dass gemeltes haus alsogleich berufen und unserem gotteshaus 

zuvolg hiesigem, allgemeinen landsbrauch zuerkent werden sollen." Der Abt fügt die weitere 

Bedingug hinzu, dass das Haus in Zukunft Crelosvogtei heissen und die Besitzer Ihr lieh von 

1761 an auf Stephanstag einen Kapaun und einen Schilling (c. 5
-
 Centimes) zahlen sollen, aber 

natürlich unbeschadet aller anderen leibeigenen Pflichten und Lasten. Wir haben damit das 

Beispiel einer jener Lilliputvogteien, wie sie eben nur unter ganz besonderen Verhältnissen 

gebildet werden konnten, und trotzdem mit allen Lasten der anderen leibeigenen Vogteien beladen 

waren. Wohl zu beachten ist, dass durch den eben angeführten Vertrag die fragliche 

Meyersvogtei um ein allerdings nicht bedeutendes Stück Garten verkleinert wird, aber dass die 

schuldigen Renten und Dienste dieselben wie vorher bleiben, während die Abtei von der neuen 

Vogtei neue Renten und Dienste fordert. 
Ein großer Übelstand bestand darin, dass namentlich die Güter der freien Bauern 

immer mehr zersplittert wurden, derart dass z. B. im Jahre 1782 die 13
3
/8 Morgen Land des 

Foutzhaus von Rosport in nicht weniger als 28 Parzellen verteilt waren, von denen die 
kleinste nur ein Achtel eines Morgens umfasste, die grösste anderthalb Morgen; dass 
überall die vielen kleinen und grossen Landstücke, die zu einer Vogtei gehörten, über den 
ganzen Bann verstreut lagen und die rationelle Bebauung demnach sehr viel Zeitverlust und 
viel unnütze Arbeit verursachte. Dasselbe ist ja freilich auch heute noch der Fall, aber es wird 
wenigstens durch eine grosse Menge von Vizinal- und Flurwegen dafür gesorgt, dass der 
Bauer mit seinem Gespann ohne allzugrosse Mühe überallhin gelangen kann. Nur machte 
sich dieser Übelstand in früheren Zeiten umso fühlbarer, weil das Wegesystem so schlecht 
war, wie es überhaupt sein konnte. Deshalb sehen wir im Verlauf des achtzehnten 
Jahrhunderts, also in einer Zeit wachsenden Wohlstandes, in einzelnen Teilen des Landes, 
an der Mosel und Untersauer die Bauern zum Austausch ihrer Ländereien schreiten, um diese 
soviel als möglich zusammenzulegen. 

Die Besitzer der alten Vogteien besassen überall genügend Land, um ein recht 

erträglicher Leben führen zu können, wenn sie nicht durch alle möglichen Lasten und 

Abgaben, man möchte sagen, systematisch erdrückt worden wären, damit Adel und 

Klerus ungehindert ihre frühere Steuerfreiheit beibehalten könnten. 
Die Bauern, namentlich die leibeigenen, wurden von allen Seiten her bedrängt und 
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herangezogen: Der Herr und die Gemeinde, der Staat und die Kirche arbeiteten ganz 
gewissenhaft, Hand in Hand, an ihrem Ruin und, wenn vielleicht einer dieser Faktoren ein 
wenig seine Forderungen milderte, so konnte man sicher sein, dass ein anderer desto mehr 
forderte. 

Dem Herrn schuldete der Bauer das Einlager, den Vorschnitt und die Vormaht in den 

freien Achten und Brühlen, den Grundzins, den Zehnten, die einzelnen Zinsen und Renten, die 

Frohndienste, den Abkauf, das Sterbfallrecht, bestimmte Gebühren bei dem Verkauf oder 

der Verpfändung seiner Ländereien, die Pflicht des Bannofens, der Bannmühle, des 

Bannkelters, den Bannwein, die Heeresfolge und Bewachung der Burg; der Gemeinde 

Frohnden und in Zeiten finanzieller Bedürfnisse Gemeindeauflagen; dem Staat Frohnden, 

Kriegsdienst und Steuern, der Kirche die Stellung und den teilweisen Unterhalt der Kirche, 

des Kirchhofes, des Gebeinhauses und den Zehnten. 
Dagegen hat der Bauer, abgesehen von dem Reinertag seiner Ländereien und auch 

seines Handwerks, der ihm gehört, Recht auf die Gemeindegüter: Wald, Wiesen, Weide 
und Felder. Die Gesamtheit der Rechte, die dem Mitglied der Gemeinde zustehen, nennt man 
Einsrecht oder Einigsrecht und dementsprechend denjenigen, der an diesen Teil hat, Einsmann oder 
Einigsmann. 

Der Gemeindewald. Alle Gemeinden besassen mehr oder weniger ausgedehnte Waldungen 

und zugleich auch noch einzelne Nutzungsrechte in jenen des Herren oder des Landesfürsten. Von 

finanziellem Vorteil für die Gemeinden waren nun zwar die Wälder kaum, wenigstens bis zur 

österreichischen Zeit, weil wegen der Überfülle, das Holz sozusagen wertlos war und weil 

anderseits der Mangel an Wegen und schiffbaren Flüssen die Ausfuhr in andere holzärmere 

Gegenden gewöhnlich rein unmöglich machte. Daher greifen die Gemeinden zum Verkauf von 

grossen Mengen Holz, ganzen Holzschlägen, nur in Zeiten grosser Not, und können, wenn einmal ein 

Wald ausgebeutet ist, gewöhnlich vor mindestens fünfzig, häufig vor achtzig oder neunzig Jahren 

nicht zu einem zweiten Holzschlag schreiten, weil eine rationelle Forstwirtschaft, trotz der 

landesfürstlichen Ordonnanzen der früheren Zeiten, erst in der österreichischen Zeit aufkam. Aber 

den Einwohnern der Gemeinden, also namentlich den Bauern, waren trotzdem die 

Gemeindewaldungen von dem grössten Nutzen wegen des Holz- und Weiderechtes, das sie in 

ihnen besassen. 

Zunächst besassen die Einsmänner das Recht auf das tote und unfruchtbare Holz und zwar, 

wie schon angedeutet, auch in den Wäldern des Grundherrn und selbst des Fürsten, wie z. B. in dem 

Grünenwald und dem grossen Wald von Habay eine ganze Menge anstossender Gemeinden das 

Holzrecht besassen. Sie konnten nicht nur das dürre Holz ungehindert fortnehmen, und, weil man die 

jetzigen auf eine bestimmte Zeit festgesetzten Holzschläge nicht kannte, gab es dessen in 

ungeheurer Menge, sondern auch all das Holz, das als nicht fruchttragend bezeichnet wurde, also 

alle Baumarten, ausser den Eichen und den Buchen, ja sogar nach grossen Stürmen den Windfall, 

die durch den Wind entwurzelten Bäume, mit der alleinigen Verpflichtung, den Stamm in einer 

bestimmten Länge im Wald zurückzulassen. Gegen Zahlung einer kleinen Abgabe, des Stockrechtes, 

wies ihnen der Förster die Eichen und Buchen an, deren sie zum Bau ihrer Häuser, Scheunen und 

Ställe, wie zur Herstellung ihrer Karren und Wagen, ihrer Pflüge und sonstigen Werkzeuge bedurften. 

In den Wald wurden vielfach alle Vieharten: Rinder, Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe zur Weide 

getrieben und in ihm blieben sie nicht selten einen grossen Teil des Jahres. Besonders geschätzt war 

der Wald durch den sog. Acker, die Eichel- und Bucheckermast, zu welcher jeder Einsmann eine 

bestimmte Zahl von Schweinen entweder umsonst oder um eine ganz geringe Vergütung (man 

nannte sie Dem) eintreiben konnte. War der Acker besonders gut und reichlich, so nahm die 

Gemeinde auch häufig fremde Schweine in grosser Menge auf. 
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Die Wiesen und Weiden. Wohl jede Vogtei, mit Ausnahme der ganz kleinen, die in späten 
Zeiten aus den gewöhnlichen Vogteien abgetrennt worden sind, besass ein Quantum 
Wiesenlandes, dessen Grösse selten durch die Wörter maht,fauchere, bezeichnet wird, indem man 
in den meisten Fällen den durchschnittlichen Ertrag mit Fuder und Hausten berechnet. Die 
Wiesen gehören aber trotzdem in gewisser Hinsicht zum Gemeindeeigentum, weil bis zum 
achtzehnten Jahrhundert nur selten Grummet gewonnen wird, und alle Wiesen dem 
gemeinen Weidgang gewöhnlich das ganze Jahr hindurch offen stehen, mit Ausnahme der Zeit 
vom ersten Mai bis nach vollendeter Heuernte. Ist diese eingebracht, so wird die ganze Herde unter 
Aufsicht des Gemeindehirten auf die Wiesen getrieben, und zwar nicht nur auf diejenigen des 
eigenen Dorfes, sondern auch auf einen genau begrenzten Teil der Nachbarfluren. Als Weide 
dienten ausserdem, wie schon gesagt, die Wälder, aber auch jener Teil des Bannes, der brach 
lag: wir hatten fast überall die Dreifelderwirtschaft, nach welcher der ganze Bann in drei 
Gewanden verfiel, von denen immer eine abwechselnd brach liegen blieb, während die anderen, 
die mit Getreide bestellt waren, durch jedes Jahr neu herzustellende Zäune gegen die weidende 
Herde geschützt wurden. 

 
Das Gemeindeland. Endlich hatte jede Gemeinde auch eine mehr oder minder grosse 

Menge von Gemeindeländereien, die den Einsmännern zur Benutzung freistanden oder 
periodisch verteilt wurden. Doch wo, wie in den Ardennen, grosse Strecken Landes als 
Rottland galten, weil es einerseits an dem nötigen Dünger fehlte, sie wie das gewöhnliche 
Ackerland zu regelmässigem Anbau alle drei Jahre zu düngen, und sie anderseits oft weit 
vom Dorfe entfernt waren, hatte jeder Einsmann das Recht, sich aus diesem Gemeindeland ein 
Stück abzuzeichnen, zu pflügen und zu bestellen, ohne dass einer seiner Nachbaren ihn daran 
hindern durfte. Im Gutlande dagegen verfuhr man anders. Von Zeit zu Zeit wurden die 
Gemeindegüter zu gleichen Teilen unter alle Einsmänner verloost. Dieses gab indessen nicht 
selten Anlass zu Klagen und zwar, wie einige Dokumente hervorheben, von Seiten jener, die 
die ihnen zugefallenen Loose nicht genügend mit Düngen und Pflügen besorgten und dann 
sich beklagten, sie hätten schlechteres Land als ihre Nachbaren erhalten. Deshalb kam man 
zuletzt an manchen Orten zu dem Entschluss, mit Erlaubnis der Regierung diese 
Gemeindeländereien wenigstens zum Teil an die Einsmänner zu verloosen oder öffentlich zu 
versteigern. Von beidem gibt uns die Geschichte von Berburg ein lehrreiches Beispiel.  

Am 29. Juli 1771 beschliessen der Zentner und die Einwohner des Dorfes, wegen der 
vielen Schwierigkeiten, welche die Teilung der Gemeindeländereien immer mit sich bringe, 
"dass hinfüro keine austheilung mehr vorgenommen werden soll als auf eine ziel von 39 
nacheinander volgende jahren, und zwaren der gestalten, damit einjedweder der an seinem 
antheil gethaner besserung versicherter sein möge, also solle dan diese theilung loosenweis 
geschehen, und ein jeder soll sich bei seiner ihm zuerfallenen loos befriedigen, ohne sich desfals 
opponiren zu können noch zu wollen, und nach verstrichenen diesen 39 jahren soll wiederumb 
eine neue austheilung ihres gemeinen Lands unter ihnen gemeineren gemacht werden, ohne 
dass ein noch anderer wegen dungrecht oder sonsten zu prätendiren, und soll die würcklich 
beschehene austheilung in kräften verbleiben." Die nächste Verlosung hätte demnach im 
Jahre 1810 geschehen müssen. In Wirklichkeit beschlossen die Einwohner schon am 31. 
Oktober 1776, die gemeinen Ländereien auf immer unter sich in gleiche Teile zu verteilen, aber 
mit dem Zusatze, dass keiner das Recht haben solle, seinen Anteil zu verkaufen oder 
sonstwie zu veräusseren, wenn er nicht nachweise, dass er andere Güter in genügendem Wert 
besitze, um immer seinen Anteil an den Gemeindeschulden abtragen zu können. 

Erwerbung des Einsrechtes. Das Einsrecht war an den Besitz der Vogteien gebunden, so dass 
demgemäss derjenige, der in irgend einer Vogtei die Meisterschaft besass, auch ipso facto das 
Einsrecht besitzen sollte, ich sage sollte, denn tatsächlich war das doch nicht immer der Fall, wie 
uns ein Reglement der Gemeinde Berdorf vom 17. Februar 1755 lehrt, das auch für Birkel u. 
Hungershof Geltung hatte. Dieses Reglement schrieb vor, dass der Fremde, der in einem 
Hause die Meisterschaft antritt, für die gemeinen Rechte vier Taler zu 35 Stüber (c. 11.80 
Franken) bezahlen muss, der einheimische, der in ein anderes Haus als sein Heimatshaus 
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einverheiratet wird, zwei Taler, wogegen der Sohn, der in die Vogtei seiner Eltern einverheiratet 
wird, nichts bezahlt; von Fremden, die sich etwa im Dorf angebaut haben und für ihr Haus das 
Einsrecht erwerben wollten, geht nicht die Rede. Diese werden dagegen ganz ausdrücklich 
in zwei Erklärungen der Zentner und der Gemeinden von Dalheim, Herrschaft Roussv, und von 
Welfringen ins Auge gefasst, Beweis, dass man hier nicht wie anderwärts systematisch die 
Ausschliessung der Fremden beabsichtigte. Die von Welfringen erklären am 4. Dezember 
1769, dass jeder, der sich bei ihnen niederlassen und das Einsrecht erwerben wollte, je 67 und 
12 französische Livres (c. 78 Franken) bezahlen musste; die von Dalheim, bei Gelegenheit eines 
Prozesses gegen Mathias Entringer wegen der Einsgerechtigkeit, erklären am 15. Januar 1773, 
dass dieses Recht den Häusern anklebt und dass der Eigentümer eines jeden neu erbauten 
Hauses der Gemeinde für das Einsrecht sechs neue Taler oder 36 Livres zahlen muss und dass 
dieses Recht ihnen durch die Intendanz von Metz bestätigt worden ist in der Zeit, als sie noch zu 
Frankreich gehörten. Von besonderem Interesse ist ein Reglement, das in der Gemeinde Bech 
am 28. Oktober 1746 beschlossen wurde: künftig solle jeder, der das Einsrecht erwerben wolle, 
schuldig sein, aus seinem Geburtsort gebührendes Zeugnis über guten Leumund und gutes 
Betragen vorzulegen und zu beweisen, dass er im Bann und Bezirk Bech genügend Güter 
besitze, um, falls die Reihe an ihn kommen sollte, Zentner zu werden, sowohl die königlichen 
als auch die gemeinen Schatzungen zu erheben und zu besorgen; er muss Bürgschaft für die 
eventuelle Ablieferung der Schatzungen stellen, mit all den anderen Einsleuten den gemeinen 
Last und Nutzen tragen und endlich der Gemeinde als Erkenntnis acht Taler zahlen. 

Da allen Einigsleuten dieselben Rechte an Wald, Wiese, Weide und Gemeindeland 
zustanden, war es ganz natürlich, dass sie sich diese Rechte nicht leicht durch Aufnahme neuer 
Einsleute wollten schmälern lassen. Freilich lag diese Gefahr bis zum Ende des XVII. 
Jahrhunderts kaum vor, denn infolge der fast ununterbrochen währenden Kriege, der 
verheerenden Krankheiten und der so häufig auftretenden Teuerungen und Hungersnöte nahm 
die Bevölkerung nicht nur im Allgemeinen nur sehr wenig zu, sondern stellen- und zeitweise 
nahm sie sogar derart ab, dass manche, oft zahlreiche Vogteien ganz eingingen und die dazu 
gehörenden Güter an die noch bestehenden Vogteien übergingen. Anders wurde es seit dem 
Beginn der österreichischen Herrschaft. Von 1715 bis zum Ausbruch der französischen 
Revolutionskriege blieb unser Land von jedem grösseren Kriege verschont, die ansteckenden 
Krankheiten traten nicht mehr so häufig und so verheerend auf und in Zeiten der Teuerung oder 
Hungersnot sorgten die Regierung und die Provinzialstände in ausgiebigem Masse für 
Linderung der Not. Die Bevölkerung wuchs daher rasch; bald gab es überall sogenannte 
Anwohner oder Beiwohner, die die Einsleute bei sich oder auf ihrem Grund und Boden 
aufnahmen und denen auch wohl die Gemeinden selbst das Recht zur häuslichen Niederlassung 
übertrugen, denen sie aber fast regelmässig das Einsrecht vorenthielten. 

So erlauben am 30. April 1752 die gemeinen Einwohner von Altzingen dem Nikolaus 
Garsch, sich ein Haus zu bauen "auf eine gemeine platz in gemeltem dorf an die hirtenhäuser, 
welche vor zeiten verbauwet gewesen und Luxenhaus genent worden, ohne weiteres zu 
verbauwen als die alte platz ausweiset, welche pur und allein Merscher jurisdiction ist," nach 
dem Garsch die herrschaftliche Erlaubnis erhalten haben wird. "Jedoch solle er Garsch kein 
Gemeinsman sein weder einige gemeine Nutzbarkeit haben, prätendieren noch geniessen 
können, es seie dann, dass er sich mit der Ăgemeinde accordiere und einstelleñ, und fals er, seine 
Erben oder Nachkommen über kurz oder lang die gemeine nutzbarkeiten (sich) zuschreiben 
und sich zueignen wolten, sollen sie dieses zulas verstossen sein und der gemeinde freistehen, 
den Ăbauw abreissen zu thun." Für diese Erlaubnis muss Garsch der Gemeinde 30 Taler zahlen, 
dem Herrn von Mersch den zehnten Pfennig, also drei Taler und eine jährliche Rente von 
einem Kapaunen entrichten, endlich jedes Jahr am Allerseelentag eine Messe für die 
Abgestorbenen des Ortes lesen lassen. 

Aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts haben wir, namentlich aus den Gegenden 
um Echternach und Vianden, mehrere Akten, die uns die Umstände kennen lehren, unter denen 
Fremde bei den Einwohnern der verschiedenen Orte Aufnahme finden. Meistens geschieht es 
in der Form einer Verpfändung, indem der Hausbesitzer einen Teil seines Hauses, gewöhnlich 
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das Backhaus, (daher der Familiename Backes, Bäkes) einem Fremden für eine gewisse Summe 
verpfändet, d. h. ihm den Genuss davon bis zur Rückzahlung des geliehenen Kapitals überlässt. 
So verpfändet am 25. Januar 1755 Chriss Peter von Schankweiler dem Diederich Schmid von 
daselbst zur Wohnung, für acht Taler 42 Stüber, sein Backhaus mit dem Recht, die 
Getreideernte in seine Scheune und das ausgedroschene Korn in einen Raum über dem 
Backofen zu legen, sowie sein Vieh in den hinter diesem gelegenen Stall zu stellen. Der 
Schuldner behält sich das Recht vor, sein Brot in dem genannten Backofen zu backen. Von dem 
Kapital sollen übrigens jedes Jahr zwölf Stüber abgehen. Berechnen wir die Zinsen der 
geliehenen Summe nach dem damals fast allgemein gebrauchten Zinsfusse von 6,25, so beträgt 
der jährliche Mietzins 18 

5
/8 Stüber, für den Monat etwas mehr als anderthalb Stüber oder ungefähr 

13 Centimes. 
Reiche Leute waren es nicht, die so ihre Wohnung als Pfand für das von ihnen 

vorgestreckte Geld nahmen, ebensowenig wie die Wohnungen grossartig sein konnten. Es 
werden eben nur nachgeborene Söhne von Bauern gewesen sein, die sich mit dem Gelde, das 
ihnen aus dem Elternhaus als Mitgift und Abstand bezahlt worden war oder das sie als Knecht 
vor ihrer Verheiratung gespart hatten, in der angegebenen Weise eine Wohnung 
verschafften, einige Stücke Land kauften und dann über kurz oder lang in die Zahl der 
Einigsleute aufgenommen werden wollten. Sie wendeten sich dann gewöhnlich an die Gemeinde 
mit der Forderung, dass ihnen gegen angemessene Entschädigung ein Stück Gemeindeland 
zum Bau eines eigenen Hauses überlassen und ihnen zugleich das Einsrecht 
gestattet würde. Sie stiessen dabei fast immer auf Schwierigkeiten; bald wollte die 
Gemeinde eben jenes Stück nicht hergeben, welches begehrt wurde, bald wollte sie ein solches 
anweisen, welches dem Fragenden nicht passte, gewöhnlich eines in der Nähe der Hirten- oder 
gar der Abdeckerhäuser, und beide standen beim Volke in üblem Ruf Jede Weigerung von 
Seiten der Gemeinde gab Anlass zu einem Prozess, und vor einem solchen scheuten die 
Gemeinden nie zurück, wenn sie auch schon ohne dies bis über die Ohren in Schulden staken; 
zuletzt mussten die Gemeinden trotz allem nachgeben, sich auf irgend eine Weise mit dem 
bisherigen Beiwohner verständigen und ihm das Einsrecht überlassen, und das um so mehr 
als die Regierung, schon allein zu Steuerzwecken, darauf hielt, dass die Zahl der ständigen 
Haushaltungen und Steuerzahler ständig zunehme. 

Die Prozesse wegen der durch die Gemeinden verweigerten Einsrechte wurden zuletzt 
so zahlreich, dass die Regierung sich gezwungen sah, einzuschreiten. Am 29. Februar 1772 
erlaubte zuerst die Regierung den Gemeinden, den Fremden und Einheimischen, die sich auf 
deren Gebiet häuslich niederlassen wollten, ein Stück Gemeindeland von zehn grossen 
Ruten zu 24 Fuss abzutreten und die darauf bezüglichen Beschlüsse innerhalb acht Tagen dem 
Generalprokurator einzusenden, der sie entweder bestätigen oder verwerfen und in besonderen 
Fällen sich an die Zentralregierung wenden wird. Weil aber die Gemeinden unter nichtigen 
Vorwänden häufig die Abtretung und die Niederlassung verweigern, so verfügt die 
Zentralregierung am 21. August 1773, dass die Gemeinden gezwungen werden können, 
dass aber die neuen Beiwohner ihr Haus innerhalb eines Jahres fertig stellen müssen. 

Gegen den klaren Wortlaut der Ordonnanz war nicht leicht aufzukommen; unsere 
Bauern fanden trotzdem Mittel genug, um sich an derselben vorbeizudrücken, wie denn von 
jeher alle Gesetze und Reglemente von ihnen erst dann befolgt wurden und werden, wenn sie 
unmöglich anders tun können. Als die Regierung den Bauern verbot, ohne ihre vorherige 
Erlaubnis Prozesse zu führen oder Anleihen aufzunehmen, wurden die ersteren geführt, die 
zweiten aufgenommen von einem oder von wenigen der Gemeinde, zu deren Schadloshaltung 
alle übrigen sich verpflichteten. So gab es auch bald ein Mittel, die Einsgerechtigkeit zu 
verweigern, wenigstens die Gewährung derselben in erheblicher Weise zu beschränken, 
indem den Einsleuten vorgeschrieben wurde, keine Beiwohner in ihre Häuser 
aufzunehmen, weil es ja grade diese waren, die nachher das Einsrecht nachsuchten. 

Sehr interessant sind in dieser Hinsicht drei Beschlüsse der Gemeinden Holztum, 
Herborn und Fingig aus den Jahren 1779 resp. 1781 und 1782. Die Gemeinde Holztum erklärt 
am 29. Dezember 1779, "wie dass sich verschiedene von ihnen unterstanden, beiwohnere von 
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anderen örteren hero zu sich in ihro behausungen u. backhäuser aufzunehmen, so der gemeinde 
höchstens zunachtheilig und den geringsten vortheil nicht davon gehabt noch haben können; 
womit aber gesagte ihre gemeinde in etwas schadlos gehalten sein mögte, als hätten sich in 
expresslich zusammenberufener versammlung über ein solches berathschlagt und nach 
ordentlich eingenommenen stimmen all eines sins und meinung, dass hinfüro ein jeder 
gemeinesman von ihnen, so willens ein oder anderen beiwohneren zu sich ins haus oder in sein 
backhaus auf- und anzunehmen, ehe und bevorn solche annehmung geschehen kan, der gemeinde 
voraus bezahlen soll zwanzig reisdaler species; solte aber sach sein, dass einem oder anderen 
beiwohneren sein pfandschilling wiederlegt werden solte, als solte der gemeinder, bei welchem 
er wohnhaft wäre, nicht mehr berechtigt sein einen anderen aufzunehmen." In ähnlicher Weise 
suchen am 8. Februar 1781 die Gemeiner von Herborn, die Aufnahme von Fremden unmöglich zu 
machen oder wenigstens zu erschweren, "damit nicht der höchste ruin ihnen dadurch zuwachsen 
könte", und am 16. Mai 1782 die von Fingig, "damit ihr dort nicht mit fremden und sozusagen 
unbekanten wie jetzt ist überlaufet und verdorben werde." 

Nach der allgemeinen Ansicht der alten Einigsmänner ist demnach die Einsgerechtigkeit 
etwas, was nur ihnen zusteht. Sie verstehen einfach nicht, wie jemand sich unterstehen, d. h. so 
unverschämt sein kann, Fremde als An- oder Beiwohner bei sich aufzunehmen, die dann 
später das Einsrecht beanspruchen könnten. 

 
 
Die Pflichten und Lasten der leibeigenen Bauern. Die Rechte der leibeigenen Bauern sind 

wenig zahlreich, desto zahlreicher, und zum Teil ausserst drückend, sind die Pflichten, die auf 
ihnen lasten und ebenso vie- len Rechten der Herren entsprechen.  
Diese Lasten sind: 

 
Der Bannwein, in unseren französischen Akten mit demselben Namen als banvin 

bezeichnet. Der Herr hat an verschiedenen Orten das Recht, ein gegebenes Quantum Wein in 
einer Schenke oder einem bestimmten Haus der Ortschaft einzulegen und um den von den 
Schöffen angesetzten Preis verzapfen zu lassen; in der Grafschaft Wiltz ist dieses Recht des 
Herrn dahin erweitert, dass in der ganzen Herrschaft niemand während sechs Wochen und drei 
Tagen von Pfingstabend an, irgend ein Getränk verzapfen darf, als nur diejenigen, die das 
Recht vom Grafen erworben haben. 

Am besten wird die Sache dargestellt in zwei Weistümern von Berburg und Fellerich. Nach 
dem ersteren sind die Bürger von Berburg schuldig, jährlich ein Fuder Bannwein zu trinken, wenn 
der Herr eines einlegen wird; der Herr wird den Wein auf seine Kosten bei das Freiheitskreuz 
führen lassen, das Gericht wird darauf die Bürger berufen, um den Wein zu probieren; dann 
soll der Herr das Fass füllen und das Gericht es mit einem entlehnten Siegel versiegeln. Der 
Wein wird um einen Pfennig die Quarte höher angesetzt werden als des Wirts Wein. Der Wirt 
soll den Bürgern den Wein drei Tage und sechs Wochen borgen; ist der Wein in dieser Zeit 
nicht ausgetrunken, so soll der Wirt den Zentner holen und diesem den Rest des Weines 
übergeben, um ihn gleichmässig unter die Bürger zu verteilen; wenn aber einer seinen Anteil 
nicht abnehmen will, so soll man diesen zum Hühnerloch einschütten und der Bürger muss ihn 
trotzdem bezahlen. Hat einer nach Ablauf der gegebenen Frist den Wein noch nicht bezahlt, so 
soll der Zentner volles Pfand von ihm nehmen, d. h genügend Möbel, dass durch den 
öffentlichen Verkauf derselben die Schuld bezahlt werde. Das Weistum von Fellerich fügt 
noch weitere Details hinzu, die vollen Einblick in die eigentümlichen, bei einer Pfändung 
befolgten Gebräuche gewähren: "Nach dem soll der herr das fass auf den boden setzen und mit 
kreiden rechnen, was es eines jeden theil sey, auf dass der herr betzalt werde. Thut der 
unterthan die thur zu und will kein pfend geben, soll der herr den vogtherren anruffen vur einen 
schirmherren, derselb vogtherr soll dahin kommen und sein geleg (Schwert, vom 
lateinischen gladius) uf sein sattelschale legen und dem herren hulf und steuer thuen, dass er 
betzalt werde. Da er sich sperret, so solle der vogtherr neben an dem dorstel (Thürchen, dem 
hirzel unseres Dialektes) ein loch einbrechen und solle soviel pfend nemen, dass ihm der 
wein betzalt werde". 

Es ist dies demnach ein höchst eigentümlicher Brauch, durch den der Herr seine 
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Untertanen gradezu zwingt, während einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Quantum seines 
Weines zu trinken; doch kennen wir ihn für unser jetziges Land nicht als Last leibeigener 
Untertanen, sondern nur als solche der Bürger einzelner Herrschaften. 

Ob dieser Gebrauch des Bannweines bis zur französischen Revolution beibehalten 
worden, kann ich nicht entscheiden. Doch konstatiere ich, dass am 19. März 1772 der Zentner 
und die Mehrheit der Einwohner von Berburg einem ihrer Mitbürger Vollmacht erteilen, sie in 
dem Prozesse zu vertreten, den sie gegen ihren Herrn Johann Philipp d'Arnould de Soleuvre wegen 
des Bannweines führen, den dieser Herr von ihnen fordert, mit der Begründung, dass das 
Schöffenweistum, auf welches der Herr sich stütze, Al der Zeit gemacht worden sei, da "das 
dort Berhourg eine freiheit gewesen und also zu selber zeit dieses hat gelten können; zum dig, 
jährlich ein Fuder Bannwein zu trinken, wenn der Herr eines einlegen wird; der Herr wird den 
Wein auf seine Kosten bei das Freiheitskreuz führen lassen, das Gericht wird darauf die 
Bürger berufen, um den Wein zu probieren; dann soll der Herr das Fass füllen und das Gericht 
es mit einem entlehnten Siegel versiegeln. Der Wein wird um einen Pfennig die Quarte höher 
angesetzt werden als des Wirts Wein. Der Wirt soll den Bürgern den Wein drei Tage und 
sechs Wochen borgen; ist der Wein in dieser Zeit nicht ausgetrunken, so soll der Wirt den 
Zentner holen und diesem den Rest des Weines übergeben, um ihn gleichmässig unter die 
Bürger zu verteilen; wenn aber einer seinen Anteil nicht abnehmen will, so soll man diesen 
zum Hühnerloch einschütten und der Bürger muss ihn trotzdem bezahlen. Hat einer nach Ablauf 
der gegebenen Frist den Wein noch nicht bezahlt, so soll der Zentner volles Pfand von ihm nehmen, 
d. h. genügend Möbel, dass durch den öffentlichen Verkauf derselben die Schuld bezahlt 
werde. Das Weistum von Fellerich fügt noch weitere Details hinzu, die vollen Einblick in 
die eigentümlichen, bei einer Pfändung befolgten Gebräuche gewähren: "Nach dem soll der herr 
das fass auf den boden setzen und mit kreiden rechnen, was es eines jeden theil sey, auf dass 
der herr betzalt werde. Thut der unterthan die Chur zu und will kein pfend geben, soll der herr 
den vogtherren anruffen vur einen schirmherren, derselb vogtherr soll dahin kommen und sein 
geleg (Schwert, vom lateinischen gladius) uf sein sattelschale legen und dem herren hulf und 
steuer thuen, dass er betzalt werde. Da er sich sperret, so solle der vogtherr neben an dem 
dorstel (Thürchen, dem hirzel unseres Dialektes) ein loch einbrechen und solle soviel pfend 
nemen, dass ihm der wein betzalt werde". 

Es ist dies demnach ein höchst eigentümlicher Brauch, durch den der Herr seine 
Untertanen gradezu zwingt, während einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Quantum seines 
Weines zu trinken; doch kennen wir ihn für unser jetziges Land nicht als Last leibeigener 
Untertanen, sondern nur als solche der Bürger einzelner Herrschaften. 

Ob dieser Gebrauch des Bannweines bis zur französischen Revolution beibehalten 
worden, kann ich nicht entscheiden. Doch konstatiere ich, dass am 19. März 1772 der Zentner 
und die Mehrheit der Einwohner von Berburg einem ihrer Mitbürger Vollmacht erteilen, sie in 
dem Prozesse zu vertreten, den sie gegen ihren Herrn Johann Philipp d'Arnould de Soleuvre wegen 
des Bannweines führen, den dieser Herr von ihnen fordert, mit der Begründung, dass das 
Schöffenweistum, auf welches der Herr sich stütze, zu der Zeit gemacht worden sei, da "das 
dorf Berlburg eine freiheit gewesen und also zu selber zeit dieses hat gelten können; zum 
anderen ihnen wenig daran gelegen, ob gesagte ihre herrschaft den prätendirten bannwein einleget 
oder nicht, ihnen aber ungemeint, bei diesen betrangten zeiten den wehrenden sechs wochen und 
drei tage nicht verzapften wein anzunehmen, zumalen dieses anderster nicht als ein misbrauch 
anzusehen". 

Das Einlager. Nach Lamprecht (Wirtschaftsleben, I, 778) heisst dieses Recht des Herrn 
auch weisung, wisunge, visitatio, weil es besonders zur Zeit der Jahrgedinge, der wissigen tage, 
ausgeübt wurde, ist aber schon im XIV. Jahrhundert in manchen Ortschaften durch eine 
festbestimmte Abgabe ersetzt, welche die ganze Gemeinde zu tragen hat. Es ist die Pflicht der 
Untertanen, den Herrn oder dessen Vertreter bei besonderen Gelegenheiten, namentlich an den 
Jahrgedingen, zu herbergen und auch wohl zu bewirten, und findet sich schon in der römischen 
und karolingischen Gesetzgebung, ist später auch in die Einrichtung mancher nach dem Böh-
merrecht befreiten Ortschaften übergegangen, obwohl weder die Freiheitsurkunde von 
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Beaumont noch das Böhmenecht sie erwähnen. Bei uns kennen wir diese Pflicht nur für einen 
freien Ort, Bruch in der Eifel, und sonst nur für Asselborn, sowie für Tadler, wenn der Abt von 
Echternach dahin jagen kommt, Besch und Kehlen, demnach für Orte, die der Abtei S. 
Maximin gehören, doch liegt die Pflicht nicht mehr den gesamten Untertanen ob, sondern, 
ausgenommen zu Tadler, zu Asselborn dem Hofmeyer, zu Besch dem Bewohner des freien Hofes 
der Abtei und zu Kehlen dem Pfarrer. Wenn der Abt von S. Maximin, sein Kellner, Knecht, Amt-
mann oder ein anderer Diener wegen des Abtes und der Abtei zu Pferd oder zu Fuss für die 
Jahrgedinge oder andere Sachen, und der Vogtherr mit Vögeln und Hunden, also zur Ausübung 
der Jagd nach Kehlen kommen, so soll der Pastor sie empfangen, ein weisses Tischtuch 
auf den Tisch legen u. ein Roggenbrot mit einer Kanne Wasser hinstellen, den Pferden eine gute 
Streu und das rauhe Futter (Heu und Stroh) geben und "inen die nacht das best thun, herbergen 
und bedecken". Dafür lässt der Vogtherr dem Pastor jährlich drei Gulden wegen des 
Pfarrhauses nach und der Abt ebenfalls einige Grundzinsen und andere Rechte, die der Pastor 
schuldet für die Erlaubnis, in dem Dorf Kehlen und nicht bei der Kirche von Schönberg zu 
wohnen. 

Von der alten Herbergerpflicht der Untertanen ist daher schon im sechzehnten 
Jahrhundert (die Schöffenweistümer von Asselborn, Besch und Kehlen, die diese Pflicht 
berühren, stammen aus den Jahren 1567, resp. 1 524 und 1 542) keine Rede mehr. 

 
Die Frohndienste sind, wie Hardt (Luxemburger Weistümer, S. LV l) mit Recht 

hervorhebt, "die drückendsten aller Leistungen und erstrecken sich auf einen grossen Teil der 
Verrichtungen des Lebens, besonders jedoch auf herrschaftliche Feldarbeiten, Bauten und 
Fahrten, mit welch letzteren bisweilen die Verpflichtung des Unterhaltes von Wegen und 
Brücken verbunden ist. Die Last der Frohndienste ruhte vorzüglich auf den leibeigenen 
Vogteileuten, doch ist sie auch aus der Zeit der vormaligen Unfreiheit örtlich und im Einzelnen 
auf Freien, bald in stärkerm, bald in schwächerm Masse haften geblieben." Namentlich 
diejenigen Frohndienste, welche im Interesse der einzelnen Städte sowie des Landesfürsten 
gefordert sind, dauern auch für die Freien, die Bürger, die längste Zeit unverändert fort. 

Die Frohndienste zerfallen einerseits in Kollektiv- und Personalfrohnden, anderseits 
in Gespann-, Hand- und Fussfrohnden. Kollektivfrohnden sind diejenigen, die von allen 
Leibeigenen zusammen ausgeführt werden müssen, wie z. B. zu Hollenfels (wo sie trotz der ihnen 
gegebenen Freiheit fortbestehen), Personalfrohnden, diejenigen, welche jeder Leibeigene 
während einer bestimmten Zahl von Tagen entweder selbst oder durch ein dazu geeignetes 
Mitglied seines Hauses verrichten muss. Bei Gespannfrohnden hat der Leibeigene mit 
seinem Pflug oder Wagen zu arbeiten, bei Handfrohnden, wie bei der Ernte, mit der 
Hand; Fussfrohnden sind die an einzelnen Orten vorgeschriebenen Botengänge. 

Die Zahl der durch die Untertanen geschuldeten jährlichen Frohntage ist in der 
zweiten Hälfte des Mittelalters sehr gemindert, der Leibeigene ist nirgends mehr gezwungen, 
zwei oder gar drei Tage jede Woche zu frohnen. Doch lässt sich für keinen unserer Örter 
feststellen, zu wieviel Frohntagen der Fröhner gehalten war, denn die Weistümer, wenn es sich 
nicht um Kollektivfrohnden handelt, geben zwar ganz genau die Zahl der gewöhnlichen 
Frohntage an, an denen der Bauer in der Heu- und Getreideernte und sonst für den Herrn 
arbeiten muss, aber nie, wieviel Tage der Bauer in aussergewöhnlichen Fällen leisten musste, 
wie bei dem Bau und dem Unterhalt der zur herrschaftlichen Burg gehörenden Festungs-
werke, der Bannmühle, des Bannofens und des Bannkelters; waren diese Baulichkeiten in 
gutem Zustand, so brauchte der Bauer vielleicht lange Jahre hintereinander nicht für sie 
zu frohnden; hatten sie aber, was namentlich in Kriegszeiten häufig geschah, stark gelitten 
oder waren sie gar alle zerstört worden, so konnte es wohl vorkommen, dass der Bauer viele 
Monate hintereinander täglich oder doch jeden zweiten Tag Frohndienste verrichten musste.Zu 
den Handfrohnden war jeder Untertan verpflichtet, selbst derjenige, wie es im Weistum von 
Berburg aus dem sechzehnten Jahrhundert heisst, der nur an einen Hausgiebel ein Feuer macht, 
also nicht einmal ein Haus oder auch nur eine Hütte besitzt" Pflug- und Gespannfrohnden sind 
natürlich, mit sehr seltenen Ausnahmen, nur jene schuldig, die einen Pflug und das nötige 
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Gespann besitzen; Taglöhner, die keins von beiden besitzen, müssen, wenn die Fröhner 
pflügen, die in den Feldern stehenden Hecken und Dornen aushauen, damit der Pflüger dem 
Herrn ein follen leisten könne. 

Sehr ausführlich beschreibt die Frohnden u. a. eine Erklärung von Linster aus dem 

Jahre 1552, die auch dadurch sehr interessant ist, dass sie die Ablösung der Frohnden durch 

Geld als eine ganz gewöhnliche Erscheinung darstellt, wobei indessen wohl zu beachten ist, 

dass sie keineswegs durch die Schöffen gewiesen, sondern nur eine durch den damaligen Herrn 

gemachte Aufzeichnung ist. Nach dieser müssen alle leibeigenen Untertanen der Herrschaft, 

welche ein Gespann besitzen, alles Ackerland "ein jeder (wie) vor sich selbst brachen 2 tag, 

düngen 2 tag, rühren 2 tag, säen 2 tag, und das zu einer jederen frucht, es seye zum korn, 

weitzen, habern, gersten, speltz, willkorn, "linsen, bonen und erbsen mit einbegriffen", 

demnach mindestens im Jahr zehn Tage, wobei der Herr nicht vergisst hinzuzufügen, dass, 

wenn nach geschehener Frohnde noch etwas zu brachen, zu rühren, zu säen und Dünger 

auszuführen zu tun bleibe, die Leibeigenen dieses nicht sollen ungetan lassen, dass aber, 

wenn sie nicht für jede dieser Arbeiten zwei Tage brauchen, sie dafür andere Frohnden 

leisten oder sich auf eine andere Weise deswegen mit dem Herrn verständigen müssen. Sie 

müssen ferner, diejenigen, die ein Gespann haben, zu den vier Frohnfasten jeder ein Fuder 

Holz, einige auch zwei herbeiführen; wer diese Frohnden nicht leisten kann, muss sich 

derentwegen mit dem Herrn "vergleichen, so kurz und lang sie das zu wege bringen können". 

Sie müssen ferner jeder zwei Tage alle Früchte: Korn, Hafer, Weizen, Wildkorn, Gerste, 

Speltz, Heu, Bohnen, Erbsen und alle andere Früchte einführen, und wenn nach den zwei 

Tagen noch etwas stehen geblieben ist, so sollen sie das nicht dabaussen lassen, sondern all 

miteinander einführen; wenn sie aber weniger als zwei Tage damit zu tun haben, sollen die 

dafür andere Frohnden leisten oder sich mit dem Herrn auf andere Weise vergleichen. Sie 

müssen ferner, jeder (zwei Tage) alle von ihnen gesäten Früchte schneiden u. mähen und 

ebenso alle das Heu mähen, zeden und hausten, wiederum mit demselben Zusatz für den Fall, 

dass etwas nach den zwei Tagen noch nicht zubereitet wäre. Die Hand- und Gespannfröhner 

müssen  jeder, so oft es nötig ist, das Heu kehren, "zeheden, hausten und aufmachen". 

Ausserdem sind sie verpflichtet, all den Dünger, der auf die geführt worden, auszu-

spreiten, die Körnerfrüchte zu binden und einzulegen, den Dünger helfen aufzuladen und 

das Heu in die Räume oberhalb des Speichers aufzuziehen und zu legenñ. Die Gespannfröhner, 

die zu dem Orleyschen Teil von Linster gehören, müssen jährlich die Zehntfrucht und den Wein 

von Diekirch nach Linster führen. Folgen die Mosel- und Sauerfrohnden, die nur in höchst 

seltenen Fällen, bei vollständigem Miswachstum des Weines, ausfallen; sie bestehen darin, dass 

die Gespannfröhner jedes Jahr nach der Saar, nach Igel, Wasserbillig, Grevenmacher und 

Diekirch, die leeren Fässer für die Weinlese führen und die gefüllten wieder nach Linster 

bringen müssen; sogar die Handfröhner sind alle zusammen zu einer Weinfrohnde verpflichtet, 

jede von diesen dauert mindestens zwei Tage, denn es wird den Fröhnern für das Übernachten in 

der Fremde Stallgeld bewilligt, was nicht nötig gewesen wäre, wenn sie die Reise in einem 

Tag hätten machen können; wenn die Leibeigenen diese Frohnden nicht zu leisten vermögen, so 

müssen sie sich mit dem Herrn verständigen, damit dieser seinen Wein durch andere Leute 

heimführen lasse. Die Handfröhner sind endlich zu Botengängen verpflichtet, und zwar 

"einer umb den anderen mit brief... ein meil wegs, zwei, drei, vier oder sechs nach 

erheischender notdurft", aber auf des Herrn Kosten, der ihnen ausserdem bei der Rückkehr Suppe 

und Mus gibt. 
Das sind aber nur die gewöhnlichen, jedes Jahr wiederkehrenden Frohnden, jährlich 

mindestens 26-30 Tage für die Gespannfröhner und vielleicht noch viel mehr, wenn einer der 
Herren eine rege Korrespondenz unterhielt, für die Handfröhner. Nur kamen dazu noch die 
Baufrohnden jeder Art, "wan man nötig hat zu bauen in oder zum haus Linster, es sey zum 
backofen, zum graben, denselben auszuführen (d. h. zu reinigen) zwingel (-zwinger), 
mauren, pforten und sonst zu befestigung des haus und anderst". Der Bannofen und die 
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Bannmühle, für welche dieselben Frohnden erfordert, sind dabei nicht einmal erwähnt. Für 
alle diese Bau ten sind sie verpflichtet, alles dazu Erforderliche: Hausteine, Mauersteine, Kalk, 
Sabel (Sand), Lehm, Holz zum Kalkofen, Kalksteine, Wasser, Bauholz, Decklegen 
(Dachschiefer, der gewöhnlich von Salm hergenommen wurde), scheuff (Stroh für die 
Strohdächer), Latten, Diele und dergleichen mit ihrem Gespann in und ausserhalb der 
Herrschaft abzuholen, wo man sie hinweisen wird, und nach Linster zu führen. Die Handfröhner 
müssen ihrerseits alle Handlangerarbeiten verrichten. Beide müssen sich mit dem Herrn 
vergleichen, wenn sie diese Frohnden nicht leisten können, d. h so viel zahlen, dass er dafür die 
Arbeit durch andere kann verrichten lassen. Alle diese Frohnden werden natürlich unentgeltlich 
geleistet, nur erhalten die Fröhner die Kost, d. h. die Nahrung, deren Art und Menge für jede ein-
zelne der Arbeiten genau bestimmt ist. Diese Aufzählung der zu leistenden Frohnden (und dasselbe 
trifft zu für die dem Herrn von Zolver geschuldeten vom 23. Januar 1572; bei Hardt, S. 754) ist nur 
deshalb so ausführlich, weil sie eben durch den Herrn selbst zusammengestellt worden ist; die 
Schöffenweistümer dagegen, d. h. die durch die örtlichen Gerichte gegebenen Erklärungen, lassen viel 
eher einzelne Frohnden ganz aus oder suchen wenigstens das genaue Wesen derselben zu 
verschleiern, um nicht durch ihre eigenen Erklärungen dem Herrn ein immer willkommenes Mittel 
zur Erzwingung von ganz neuen oder doch in neuer Form geforderten Frohnden an die Hand 
zu geben. Eine solche Forderung tritt uns auch in der Linsterer Erklärung entgegen, wenn es 
nämlich heisst, dass der Fröhner andere Frohnden leisten oder sich mit dem Herrn vergleichen 
muss für den Fall, dass er weniger als die vorgeschriebene Zahl von Tagen für eine bestimmte 
Arbeit gebraucht hat. Es geht aber auch aus derselben, klarer als sonst, hervor, dass die Frohndienste 
durch Geldzahlungen ersetzt werden konnten. 

Seit dem sechzehnten Jahrhundert, seit der Zeit nämlich wo wir durch die vor dem 
Provinzialrat geführten Prozesse das damalige Leben besser und genauer kennen lernen, tritt immer 
deutlicher das Bestreben der Bauern hervor, die Frohndienste zu verringern, wenn nicht sie zu ver-
weigern, aber auch das Bestreben der Herren, die Frohnverpflichtung immer weiter auszudehnen, 
nicht selten sogar sie eigenmächtig zu ihrem Vorteil und zum Nachteil der Untertanen 
umzugestalten. Dass in nicht wenigen Fällen bald von dieser, bald von jener Seite böser Wille 
die Haupttriebfeder war, kann nicht geleugnet werden, ebensowenig dass, wie in einzelnen Fällen die 
Bauern mit ihrer Weigerung, in anderen die Herren mit ihren Forderungen entschieden im Recht 
waren. Anderseits sind Fälle nicht eben selten, dass ein Teil der Bauern sich über das Übermass der 
Frohnden beklagt, die man ihnen abfordert, während ihre Nachbarn sich denselben entziehen. Dieses 
trifft u. a im Jahre 1625 zur Arzfeld ein, wo die einzelnen Vogteien jede jährlich zwei 
Dungfrohnden zu leisten haben; nun ist aber eine Anzahl der Vogteien eingegangen, diejenigen nun, 
(unter ihnen der Meyer, der mehrere dieser eingegangenen Vogteien besitzt), welche die Güter 
derselben erworben haben, während die Häuser zu Grunde gegangen sind, weigern sich, die auf 
diesen lastenden Dungfrohnden zu leisten, so dass, weil der Herr von jeder, auch eingegangener 
Vogtei die Frohnden fordert, die anderen, die keine dergleichen Güter besitzen, auch die Frohnden 
für die alten Vogteien leisten müssen. Wir haben damit eines der zahlreichen Beispiele des Vorgehens 
der Meyer, die für sich eine ganze Reihe von Vorrechten und Freiheiten beanspruchen, wogegen 
natürlich die andern Untertanen desto mehr leisten müssen.  

Am 29. Juli 1771 fassen der Zentner und die Einwohner von Berburg den Entschluss
, 
keine 

Frohndienste mehr zu leisten, wenn die Herrschaft ihren durch das Schöffenweistum 
festgestellten Verpflichtungen nicht nachkomme: sie seien jedes Jahr der Herrschaft drei 
Frohntage schuldig, zwei für die Heu- und einen für die Getreideernte, und ausserdem müsse 
jeder Bürger, der einen Pflug habe, jährlich drei Tage pflügen, zur Brach, zur Hafer- und zur 
Kornsaat, "vermög dass ihre herrschaft sie des abents zuvor zu solchen frönden eingebieten 
und ein viertel eines brods, so nach maass des schefenweistumb, bei solchen gebieten lassen 
thue"; weil aber die Herrschaft dieser Verpflichtung nicht nachkommt, beschliessen sie, dass, 
wenn diese sich dem Schöffenweistum nicht anbequemen wolle, keiner seine Frohnden 
leisten solle, u. alle für denjenigen einzutreten, der etwa deswegen gerichtlich angesucht 
werden sollte.  

Im Jahre 1572, am 15. November, entscheidet der Provinzialrat zu Gunsten der 
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Einwohner von Bartringen in einem Prozess, den diese gegen ihre Schlossherrin 
Magdalena von Schauwenburg wegen der Frohnden begonnen hatten. Diese wollte nämlich 
ihre Untertanen zu Frohnden nicht nur auf den alten Gütern, den Stockgütern des Hauses 
Bartringen anhalten, sondern auch auf denen, die nicht ursprünglich dazu gehört hatten, 
sondern erst nachträglich hinzugekauft worden waren. Der Provinzialrat entscheidet in 
dieser Frage zu Gunsten der Einwohner. Diese hatten sich auch beklagt, dass die Dame sie 
zu mehr Baufrohnden für das Schloss Bartringen zwingen wollte, als ihr von Rechtswegen 
zukomme; der Provinzialrat verweist die Dame, bis zur nächsten Tagung, also über ein 
Vierteljahr zu beweisen, was in diesem Fall unter dem Namen Stock u. dessen Zubehör zu 
verstehen sei. Das definitive Urteil, von dem indessen der Zentner u. die Einwohner Berufung 
einlegen, u. welches erst am 14. Juli 1576 gesprochen wird, verurteilt die Einwohner zu den 
Baufrohnden zum Stock und dessen Zubehör, nämlich für den Graben, so weit derselb von 
Alters gewesen, für die Ringmauer und allen "noetwendigen inwendigen bauwe".  

Am 30. Dezember 1626 erteilt der Provinzialrat dem Herrn von Bourscheid, Hans-
Gerhard von Metternich, Manutenenzbriefe gegen die Untertanen von Bourscheid, Kernen, 
Asselborn und Scheidel, die sich weigern, die zum Wiederaufbau eines Turmes in der 
Ringmauer des Schlosses und zur Herstellung der über den Graben führenden Brücke und der 
Schlosspforte nötigen Frohnden zu leisten, trotzdem, wie Metternich sagt, in der Herrschaft 
Bourscheid und in allen benachbarten Herrschaften der allgemeine Gebrauch sei, dass die 
Untertanen für den Bau und den Unterhalt aller Festungswerke wie Ringmauern, Türme, 
Pforten und Brücken "sowol mit pferd und wagen als mit der hand und (dem) leib zu 
frönden und den kalck, sand, stein, gehöltz, wasser und alle andere materialia zu führen und 
bey zuverschaffen und nothwendige handappereien zu thun" verpflichtet sind. Erst am 
darauffolgenden 27. September 1629 ernennt der Provinzialrat einen Kommissar zur 
Instruktion der Sache, verurteilt aber die Untertanen provisionsweise, die genannten Frohnden 
zu verrichten. In diesem Fall waren, soweit die vorhandenen Aktenstücke die Sache zu 
beurteilen erlauben, die Untertanen entschieden im Unrecht.  

Ein ganz anderes Bild gibt dagegen ein Prozess der Einwohner von Fixem, Berg und Wies 
im Gau gegen den Herrn von Rodemacher; sie erklären, nach ihrem Schöffenweistum müsse 
sich dieser mit den alten, genau abgegrenzten Frohnden begnügen, und sie seien keineswegs ad 
operas absolutas et indeterminatas verpflichtet, sonder allein ad limitatas et determinatas, 
wogegen der Anwalt des Herrn unter Berufung auf dasselbe Weistum behauptet, "dass sie zu 
frönden schuldig sein mit allem demjenigen, so der her an sie fordern wird, welche 
generalitet die nicht specificierte casus einbegreiffet". Nach dieser Auffassung müssten demnach 
die Untertanen, wie früher die Sklaven, alle Frohnden jeder Art verrichten, die der Herr von 
ihnen fordere; sie wären demnach einfach der Willkür des Herrn unterworfen, wieder 
geworden, was der französische Ausdruck besagt corve'ables ä mem

.
. Am 26. Juni 1628 

bezeichnet der Provinzialrat einen Kommissar für die Untersuchung, verurteilt aber 
provisionsweise die Untertanen, mit den anderen, die dazu verpflichtet sind, alle Frohnden mit 
Hand, Pferd und Wagen und allerhand oppereien für den in- und auswendigen Bau und für die 
Bereitung der Gärten des Schlosses zu leisten, weist demnach das Begehren des Herrn auf 
willkürliche Frohnden ab. 

In derselben willkürlichen Weise wie der Herr von Rodemacher verfährt im Jahre 1631 
Wilhelm-Bernard von Gondersdorf, Herr von Erpeldingen, gegen seine Untertanen von Welsdorf 
und Schieren, denen auf ihr Begehren der Provinzialrat sogenannte lettres d'attentat 
bewilligt; diese bekennen, dass sie ihrem Herrn fünf Malter Hafer und ein Malter Roggen nach 
Erpeldingen führen müssen, klagen aber darüber, dass dieser die Frohnde in eine andere 
habe verwandeln wollen, in die Verpflichtung

,
 Wein von Diedenhofen nach Erpeldingen zu 

führen und dass er auf ihre Weigerung sie durch sein Gericht verurteilen liess, wovon sie 
Berufung eingelegt; dass dessen ungeachtet ihr Herr sie nunmehr zwingen will, Kalk nach 
Ulflingen zu führen, sie auf ihre Weigerung zu drei Goldgulden verurteilen und einigen von ihnen 
dafür ein Fuder Heu abnehmen und ihnen zugleich, bei Strafe von 24 Goldgulden, befehlen liess, 
sich in schuldigem Gehorsam einzufinden und den Kalk nach Ulflingen zu führen. Ebenso 
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willkürlich verfährt im Jahre 1663 Scouville, der pfandweise die Renten von Ralingen 
besitzt; vier Schöffen von Rosport und Ralingen erklären nämlich am 20. Oktober dieses 
Jahres, dass die Untertanen der Pfarrei Ralingen bis dahin nur zu einer Frohnde 
verpflichtet waren, nämlich die Renten des Herrn nach Reinig zu führen, dass aber 
Scouville sie jetzt gezwungen hat, diese Renten zweimal im Jahr nach Luxemburg zu 
führen und dass er sie ausserdem dann mit dem Luxemburger und nicht mit dem Ralinger 
Sester messen lässt. Man darf freilich nicht vergessen, dass diese willkürlichen Änderungen 
sämtlich in die spanische Periode unserer Geschichte fallen, während welcher bei allen 
Gerichten und in allen Herrschaften die reinste Willkür herrscht und jeder Herr und jeder 
Gerichtsmann nur seinen Willen und seinen Nutzen als alleinige Richtschnur kennt. 
Frankreich hatte in Ludwig XIV. nur einen Herrscher mit der Maxime L'Etat c'est moi, 
wir hatten ihrer hunderte. 

 
Die Burghut oder Burgwacht. Die Burgen werden in erster Linie durch die Burg-

mannen bewacht, jene Vasallen, die sei es vom Fürsten, sei es von einem anderen Herrn ein 
sog. Burglehen,fief castral, erhalten hatten unter der Bedingung, eine bestimmte Zeit auf 
der Burg die Hut oder Wacht auszuüben. Indessen waren diese Burgmannen in den 
meisten Herrschaften wenig zahlreich, so dass in den freien Orten alle Bürger, in den 

unfreien alle Untertanen 
zur Hut verpflichtet waren. 
In ruhigen Zeiten (aber 
wann gab es eine solche 
vor dem Beginn der ersten 
französischen Periode, 
1684-1698?) war die 
Verpflichtung nicht 
schwer, aber in den höchst 
unruhigen Zeiten vom 
fünfzehnten bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts 
mussten die Leibeigenen 
häufig in grosser Zahl, 
wenn nicht alle, die Burg 
hüten, wofür sie freilich 
das Recht besassen, sich 
und ihre Habe in 

Kriegszeiten in die Burg flüchten zu können. So sind zu Linster, nach dem Weistum von 
1552, alle Insassen der Herrschaft Hut und Wacht zu tun schuldig, ohne dass von irgend 
einer Begrenzung der Pflicht die Rede wäre. Zu Wiltz sind gemäss der Lehnserklärung des 
Herrn, zunächst alle adlige Vasallen, achtzig bis neunzig an der Zahl, in Fällen von 
Notdurft ihre Lehen zu bedienen schuldig, mit Ross und Harnisch, demgemäss auch zur 
Verteidigung der Burg; die übrigen gewöhnlichen Vasallen, etwa 120 an der Zahl, müssen 
die Hut und Wacht tun, auf ihre Kosten, so oft sie dazu entboten werden, ebenso alle 
Bürger von Wiltz und endlich alle Untertanen des Landgerichts aus nicht weniger als 
neunzehn Ortschaften. Hier konnte freilich die Last nicht drückend sein, wenn nicht 
aussergewöhnliche Gefahren drohen, da die Zahl der Burghüter gewöhnlich eine sehr 
beschränkte war und die Hutpflichtigen nur einer um den anderen, wenn die Reihe an sie 
kam, zur Hut verpflichtet waren. 

Es mussten aber auch alle Untertanen, was ebenfalls ein Frohndienst war, in Wehr und 

Waffen erscheinen, einerseits wenn ein neuer Galgen errichtet wurde, und dann, wenn es 

nötig war, selbst Hand anlegen, anderseits wenn ein Missetäter hingerichtet wurde. Das erstere 

fand natürlich selten statt, das zweite dagegen, namentlich zur Zeit der Hexenprozesse, um so 

Clervaux 
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häufiger, nur wurde diese Pflicht für die von dem Hauptort der Herrschaft entfernt wohnenden 

Untertanen dadurch gemildert, dass vielfach die Todesurteile direkt nach ausgesprochenem Urteil 

vollzogen wurden, und daher nicht selten die nötige Zeit fehlte, sie beizubeorderen. 

Kriegsdienst, in französischer Sprache ost et chevauchie. Nicht nur die Vasallen des 
Fürsten und der Gutsherrn, auch alle ihre leibeigenen Untertanen waren zum Kriegsdienst 
verpflichtet, und zwar bestand für alle, ohne Beschränkung in Hinsicht des Lebensalters, 
allgemeine Wehrpflicht für jeden, ob jung oder alt, der überhaupt im Stande war, Waffen in irgend 
einer Art zu tragen. Handelt es sich dabei um die kleineren Fehden des Herrn, die wohl sämtlich 
in unmittelbarer Nähe der Herrschaft ausgefochten werden, so dauert der Kriegszug meist nur einen 
Tag; die Leibeigenen folgen dann ihrem Herrn mit Sonnenschein aus und ein, wie es in den 
Weistümern heisst, kann aber natürlich auch länger dauern, und in diesem Falle werden die 
Untertanen auf Kosten des Herrn oder eher noch auf Kosten des Gegners unterhalten. 

Über die Frage indessen, wie es gehalten werden soll, wenn einer der Untertanen gefangen 
genommen, verwundet oder getötet wird, geben unsre Weistürner nur höchst selten 
Andeutungen; wir müssen, um sie einigermassen lösen zu können, auch zu denen der benachbarten 
Gebiete greifen, die früher zu Luxemburg gehörten oder in naher Verbindung mit ihm standen. 
Bald kümmert sich der Herr nicht um das Los seiner gefangenen, verwundeten oder gefallenen 
Leibeigenen; andere Herren, wie die Äbte von Prüm, sind verpflichtet, das Lösegeld für ihre 
gefangenen Untertanen zu zahlen, die Verwundeten heilen zu lassen und für die Witwen und 
unmündigen Kinder der gefallenen zu sorgen. 

Es mussten auch die einzelnen Gemeinden Wagen u. Pferde für den Transport des Gepäckes, 
des Sturmzeuges und der etwaigen Beute stellen, sowie auf Begehren des Herrn beim Aufbruch 
ein Stück Rindvieh zur Nahrung, welches der Herr aus der Gemeindeherde wählte oder durch 
seine Leute auswählen liess, dessen Wert indessen dem Eigentümer durch die Gemeinde bezahlt 
werden musste. 

Diese Art von Kriegsdienst bei Gelegenheit der Privatfehden des Herrn verschwand, als seit 
der Regierung Karls des Fünften (1506-1556) geordnetere Verhältnisse im gesamten Staatswesen 
eintraten und der Fehdelust der Adligen ein Ende gemacht worden war. Trotzdem blieben nach wie 
vor alle Untertanen zum Kriegsdienst oder doch wenigstens in gewissen Fällen zur 
Aufrechthaltung der Ordnung verpflichtet. Bis zum Ende des siebzehnten Jahrhunderts 
wurden, so oft dem Lande Gefahr drohte, die Herren mit ihren Vasallen, Aftervasallen 
und Untertanen zum Schutz des Landes herangezogen; gewöhnlich wurde zuvor eine 
Musterung vorgenommen um festzustellen, einerseits über wieviel Bewaffnete der einzelne 
Herr verfügen konnte, anderseits wie dieselben bewaffnet waren. 

Die Jagdfrohnden. Nach den vorliegenden Quellen sind die Jagdfrohnden die jüngsten 
von allen; nach Lamprecht (I786) tauchen sie erst am Ausgang des XVI. Jahrhunderts auf; das 
älteste luxemburgische Beispiel, das er davon kennt, stammt erst aus dem Jahre 1631, 
wenngleich einige andere Dokumente weiter hinauf führen. Aus einigen Weistümern der 
Rheinlande, die der genannte Autor am gegebenen Orte, Anmerkung 9, in Verbindung mit 
dem gleich zu besprechenden Weistum von Tadler mitteilt, ersehen wir, worin diese 
Jagdfrohnde bestand, Nach dem von Schittringen und Waldweiler sollen die Untertanen, wenn 
die Herrn jagen werden, die Jagdgarne oder Netze führen, so weit diese zu jagen haben, und 
wenn die Herren Proviant oder sonst etwas von Trier wollen holen lassen, sollen die 
Leibeigenen es tun, aber auch das erlegte Wild heimführen. Das Weistum von Buch geht 
weiter: so oft die Herren der Jagd wegen nach Buch kommen, sollen sie bei den 
Untertanen Herberge, Lager, Nahrung und Futter bekommen, die ihnen in keiner Weise 
verweigert werden dürfen; wollen aber die Jäger Wein und Weissbrot haben, so sollen sie 
beides selbst kaufen. Man sieht, es ist nicht bestimmt, wie oft und auf wie lange Zeit die 
Herrn ihre Untertanen in Anspruch nehmen können: es heisst vielmehr wann resp.so oft wie. 

Einen bescheidenen Ansatz zu dieser Jagdfrohn bietet das Weistum von Meisenburg, 
dessen Bewohner nicht einmal leibeigene Bauern, sondern vielmehr freie Bürger sind, aus 
dem Jahre 1550, erneuert im Jahre 1568: wenn nämlich der Herr mit seinen Jagdnetzen an 
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einem Orte Bürger findet, die ebenfalls jagen wollen, aber ihre Netze noch nicht gestellt haben, 
so soll der Herr stellen und die Bürger sollen ihm jagen helfen. Ganz anders das Weistum 
von Tadler vom Jahre 1561: "So hait min herren van Echternach maicht, da zu jagen und hait 
macht do zu ligen dry doige lanck (also auf Kosten der Leibeigenen), und wann er do jaicht, so 
moiss die gemein van Tatteller mynem herren no folgen dry daeg lanck uf ir eigen kosten". 
Der Abt kann demnach dort jagen, so oft er will, und jedesmal müssen alle Untertanen ihm auf 
ihre Kosten, d. h. indem sie sich selbst beköstigen, drei Tage helfen, aber dieses schliesst 
durchaus nicht aus, dass sie ihm noch längere Zeit, aber dann in des Abtes Kost, helfen 
müssen. Sie müssen also wohl, wie aus den angezogenen rheinländischen Weistümern hervorgeht, 
die Netze an Ort und Stelle führen, aufstellen, als Treiber dienen und vielleicht auch noch das erlegte 
Wild nach Echternach bringen. 

In der Herrschaft Wiltz, nach einer im Jahr 1631 durch den Herrn gegebenen 
Beschreibung seiner Lehen, sind zu den Jagdfrohnden verpflichtet, zunächst im Landgericht 
Wiltz sämtliche Untertanen der Dörfer und Höfe Niederwiltz, Noertringen, Weidingen, 
Erpeldingen, Eschweiler, Winseler, Rullingen, Dahl, Kautenbach, Masseler, Buderscheid, 
Nochern, Merkholtz, Chann (untergegangener Hof), Sassel, Schart, Weiler, Hoffelt und 
Helzingen, dann in dem Hofgericht die von Kaundorf, Nothum, Insenborn, Berle, Mecher, 
Dunkroth und Liefringen, mit dem ausdrücklichen Bemerken: "ist niemand befreyet, wen sie zu 
der jagd geboten werden". Nur ist in denselben Artikeln, die von der Jagdfrohnde handlen, 
auch von den anderen Frohnden die Rede, die sie leisten müssen so oft und dick sichs gebührt 
und sie geboten werden, so dass die Meinung des Herrn die ist, dass seine Untertanen auch zur 
Jagd entboten werden können, so oft und dick sichs gebärt (z. B. auf Wolfjagden) und sie 
geboten werden, d. h so oft der Herr es für gut findet, eine Treibjagd anzustellen. 

Für die Jagden auf die wenigstens bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
zeitweise überaus häufigen Wölfe (nannte man doch das dipartement des Foriis auch wohl 
das departement des loups), waren allenthalben die Einwohner zur Jagdfolge verpflichtet; diese 
eine Verpflichtung werden dann die Herren weiter ausgebaut und auf alle Jagden ausgedehnt 
haben. Unter den jagdlustigen Herren, die, seitdem unter der strammeren Regierung die 
Privatfehden verschwunden waren, ihre überschüssigen Kräfte nicht mehr in Raub- und 
Raufkriegen betätigen konnten und deshalb mit um so grösserem Eifer der Jagd oblagen, 
wurden die Jagdfrohnden eine unerträgliche Last, weil die Untertanen oft, um dem Herrn zu 
folgen, manchmal Tage lang selbst die drängendsten Haus und Feldarbeiten vernachlässigen 
mussten. Denn mehr als je galt der Grundsatz: Herrendienst geht vor. 

Im Laufe der Jahrhunderte nahm übrigens, wenigstens örtlich, der Druck der Frohndienste 
ab. Einerseits verschwanden seit dem Beginn der Regierung Ludwigs XIV. als Fürsten von 
Luxemburg (1684-1698) die Baufrohnden für die Burgen der Edeln, weil alle Burgen 
gebrochen und ihre eigentlichen Festungswerke zerstört wurden. Anderseits tritt das Bestreben 
hervor, die zeitliche Dauer der Frohnarbeiten zu beschränken; so erfahren wir aus den 
Schöffenweistümern von Simmern, dass der Frohner seiner Pflicht genügt, wenn er einen Ruck 
gearbeitet hat, etwa die Zeit vom Morgen bis zum Mittag, oder den Nachmittag; es ist nicht 
mehr erforderlich, dass er den ganzen Tag arbeite. Endlich liessen auch einzelne Herren sich mit 
ihren Untertanen in Vergleiche ein, durch welche die Frohnpflicht ermässigt wurde. Solches 
geschah u. a. schon am 20. Dezember 1582 durch Franz, Herrn zu Eltz und Pirmont als Herrn 
von Betzdorf zu Gunsten seiner Frohner von Hagelsdorf, die neun an der Zahl sind. Diese 
zählen zuerst die Frohnden auf, die sie ihrem Herrn bei der Heu- und Getreideernte zu leisten 
schuldig sind, wenn der Herr sie dazu auffordert; die einzelnen schulden für jede der beiden 
Ernten, zum Mähen und Schneiden, 8 resp. 8, 7, 7, 10, 6, 2, 2 und 2 Tage, im Minimum 
demnach vier, im Maximum zwanzig Tage, und fügen hinzu, wenn der Herr der Fröhner 
entbehren könne, so sollen diese Geld geben, wie es bei anderen benachbarten Herren üblich sei 
Auf die Bitte seiner Untertanen, die Frohndienste zu ermässigen, tut dies der Herr in folgender 
Weise: sie werden in zwei näher bezeichneten Wiesen des Herrn die Heuernte besorgen, das 
Gras mähen, bereiten und in Haufen stellen; damit sind sie ihrer Pflicht, die Heuernte 
betreffend, erledigt. Allerdings ist dabei zu beachten, dass wir aus der Urkunde nicht ersehen, wie 
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weit die Untertanen dadurch erleichtert werden, und dass den Personalfrohnden der 
Vogteiinhaber Kollektivfrohnden entstehen, durch die wohl die einen erleichtert, die anderen 
aber, die bis dahin nur zwei und vier Tage zu mähen hatten, mehr beschwert werden als früher. Die 
Frohntage für die Getreideernte werden festgesetzt derart, dass die einzelnen Fröhner in Zukunft, 
statt der oben angegebenen Anzahl von Tagen, in Zukunft 5 resp. 8, 5, 5, 5, 4, 2, 2 und 2 Tage im 
Kornschnitt tätig sein müssen, so dass für sechs der Fröhner eine Ermässigung eintritt, während für 
die drei übrigen die frühere Zahl beibehalten wird. Dieselben Untertanen müssen auch die eine 
der benannten Wiesen stoppen, d. h. den Zaun um dieselbe unterhalten und von jedem dazu 
gebrauchten Stecken ein Ei geben. 

Anderseits sind die Fälle nicht eben selten, dass die Herren ihre Rechte als 
Gerichtsherren missbrauchen, um sich von ihren Untertanen gewisse Dienste leisten zu lassen, zu 
denen diese nicht durch das Herkommen verpflichtet sind, wenn z. B. ein Herr von Betzdorf die 
jungen Leute seiner Herrschaft, die ohne seine Erlaubnis Kegel gespielt haben, verurteilt, in 
seinem Schlossgarten mehrere Tage zu graben, oder ein Herr von Schüttburg im Jahre 1748 zwei 
seiner Untertanen, die wegen Fischerei frevel gefänglich eingesetzt worden sind, auf ihre 
Bitte dahin begnadigt, dass sie ihm einen fahrbaren Weg an einem gewissen Orte herstellen und 
zwar in den Fels einhauen müssen; die Arbeiten dauerten vom 16. September bis zum 3. 
Dezember und wieder vom 16. bis zum 21. desselben Monates; der Herr gab ihnen während der 
Arbeitstage die Nahrung, einen Taler zum Unterhalt ihres Handwerksgeschirres, lieh seinen 
Hammer und sein Hebeisen und, nach geschehener Arbeit, schenkte er den beiden zusammen 
zehn Sester Roggen. Wohl sind die solcher Gestalt geforderten Arbeiten nicht Frohnden im 
gewöhnlichen Sinn des Wortes, indem diejenigen, die sie zu machen verurteilt worden, nicht 
auch in Zukunft, ohne neue Verurteilung, dazu gezwungen sind; der Herr aber hat auf diese 
Weise das Mittel an der Hand, jederzeit, wenn einer seiner Untertanen sich eines Vergehens oder 
Frevels schuldig gemacht hat, diesen zur Besorgung der Arbeiten zu zwingen, deren er eben 
bedarf, ohne anderen Entgeld als nur die Nahrung. 

Einen Schritt weiter als die Herren von Betzdorf und Schüttburg geht im Jahre 1766 der 
Herr von Sassenheim, Baron von Tornaco. Weil einer seiner Untertanen eines seiner Kinder 
ohne Herrenerlaubnis einverheiratet hat, sieht er zwar vom strikten Rechte ab, das ihm erlaubt, 
die Vogtei zu konfiszieren, aber zwingt seinen Untertanen, von nun an jährlich sechs Tage 
durch eine Frau im Schlossgarten graben zu lassen, führt demnach zum Nachteil der betreffenden 
Vogtei eine neue Frohn ein. 

Die Bannmühle, der Bannofen und der Kelter. Einrichtungen, welche in doppelter 
Hinsicht alle Bannpflichtigen bedrückten, einerseits durch die für ihre Benutzung 
geschuldeten Abgaben, anderseits durch die für den Bau und den Unterhalt geforderten 
Frohndienste. 

Diese Anstalten waren sämtlich durch die Herren erbaut worden, zunächst für ihren 
eigenen Bedarf, zum Teil schon lange vor, zum Teil erst bei der Gründung der mittelalterlichen 
Herrschaften; sie stellten sie ihren Untertanen zur Verfügung, aber forderten dafür bestimmte 
Abgaben, wälzten die Pflicht, sie zu bauen und zu unterhalten, auf ihre Untertanen ab und 
schufen sich auf diese Weise mühelos ein jährliches, nettes und keineswegs unbedeutendes 
Einkommen. Bannmühlen und Bannöfen, die das ganze Jahr in Betrieb sein mussten, wurden 
indessen nie durch die Herren oder deren Gesinde selbst ausgebeutet, sondern regelmässig dritten 
Personen, dem Bannmüller und dem Bannbäcker, auf eine gewisse Reihe von Jahren gegen 
Zahlung einer vereinbarten Pacht überlassen. 

Zur Bannmühle, zum Bannofen und zum Bannkelter waren alle Untertanen der ganzen 
Herrschaft, wenn diese klein war, gebannt; war sie gross und hatte demgemäss der Herr mehrere 
dieser Anstalten, so wurden die Untertanen bestimmter Ortschaften zur Benutzung der zunächst 
gelegenen Anstalt verpflichtet; nur dann durften die Untertanen eine andere als die 
Bannmühle benutzen, wenn diese nicht betriebsfähig war oder wenn der Bannpflichtige über 
eine gewisse Zeit hinaus auf das Mahlen seines Getreides warten musste, wobei trotzdem, 
wenigstens an einzelnen Orten, der Bauer das Molterrecht entrichten musste, wie wenn sein 
Getreide gemahlen worden wäre. 
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Der Bannpflichtige musste für das Mahlen seines Getreides das Molterrecht bezahlen, 
bestehend in einer genau bestimmten Menge des zu mahlenden Getreides, für deren Abmessung, 
je nach der Menge des beigebrachten Getreides, Molterschüsseln von verschiedenen Grössen 
vorhanden sein mussten, nur klagte man häufig darüber, dass der Müller gefälschte d h zu grosse 
Molterschüsseln gebrauche oder gar doppelt moltere. Die Müller galten daher im Allgemeinen als 
unehrlich, weshalb ihnen vielfach verboten war, Schweine, Hühner oder anderes Geflügel zu 
halten; noch heute erinnert daran das Sprichwort, das von solchen, die die Erfüllung ihrer 
österlichen Pflicht bis auf die letzten Tage aufschieben, sagt, sie gingen erst mit den Müllern 
oder gar mit den Pferdsdieben beichten. Das Molterrecht beträgt ein Zwanzigstel oder ein 
Vierundzwanzigstel des zu mahlenden Roggens und Weizens, ist aber erheblich höher für Gerste 
und Hafer, die sog. raue Frucht. Zu Berburg (Hardt,) weisen die Schöffen als Molterrecht von 
zwei Maltern Korn einen Sester, und von anderthalb Maltern rauer Frucht ebenfalls einen Sester, 
neben dem Fuhrrecht, dieses für den Fall, dass der Müller, woran die bei uns so häufigen Mühlen- 
oder Eselspfade erinneren, das Getreide mittels seines Esels bei dem Bannpflichtigen abholt 
und ebenso das Mehl zurückbringt; doch fügen die Schöffen hinzu, man gebe jetzt von 
anderthalb Malter Korn resp. von einem Malter rauer Frucht einen Sester, was nicht recht sei, 
aber so zwischen dem Herrn und den Bürgern vereinbart, damit die Mühle desto besser 
verpachtet werden könne. 

Zu diesen Abgaben kommen aber noch die Frohnden für den Bau und den Unterhalt der 
Mühle, die namentlich in den wirren so häufigen Kriegszeiten um so öfter wiederkamen, als die 
Feinde, um desto empfindlicheren und länger dauernden Schaden anzurichten, mit Vorliebe 
die Mühlen zerstörten, wäre es auch nur gewesen, um die in jenen Leiten sehr wertvollen 
Eisenteile zu rauben. War die Mühle zerstört, so mussten die Bannpflichtigen alle notwendigen 
Materialien herbeiführen (die eigentlichen Handwerker bezahlte der Herr) und ebenso wie bei 
den etwaigen Reparaturen die Handlangerdienste leisten. Die Mühlensteine mussten in den 
letzten Jahrhunderten die Müller selbst stellen oder, wenn sie deren bei Übernahme der Pacht 
vorfinden, für deren Abnutzung für jeden Zoll an Höhe, den der Stein eingebüsst hat, eine 
bestimmte Summe zahlen. Die Bannpflichtigen waren indessen verpflichtet, die Mühlsteine an 
Ort und Stelle zu befördern (sie kamen entweder aus der Champagne oder aus der Eifel), doch 
nur auf solche Entfernung, dass sie mit der Sonne aus- u. einfahren, d. h. die Frohnde in einem Tag 
leisten können, ebenso, wenn der Müller es für nötig erachtet, den Mühlendeich zu fegen und zu 
reinigen. 

Am besten beleuchtet diese Verpflichtung ein Vertrag, den am 26. September 1744 
Franz-Eduard-Anton Baron von der Heiden, Herr zu Stoltzenburg, Niederweis und Prüm zur 
Ley mit seinen zur Mühle von Niederweis gebannten Untertanen schloss, die nur fünf an der Zahl 
sind: "dass abgemelte eigenschaft- und gebante leut zu gemelter mühlen vor diesmal sollen 
zwölf fuhren hausteine ausser dem Primmerwald bei die mühlen führen, womit obgedachter 
freiherr sich befriedigen wird und ins künftig deswegen keine fernere ansprach an sie thun wird; 
und sollen obgenante gebante mahlleute die mühlensteine wie von alters abholen, so oft nötig 
zur mühlen sein wird, auf dem Wassborn hinder Bitbourg, und solle alsdan ein herr zu 
Niederweis zwei sester haber Viandener mass mit auf den weg geben für jeden stein, und den 
leuten den kosten, wan sie wieder nach haus kommen; wie auch sollen obgenante mahlleute 
die handfröhnen bei ermelter mühlen allezeit zu thun schuldig sein, und was zu erbauung und 
reparierung des wehr nötig beizuführen und handfröhnen darzu thun, und den deich fegen, so oft 
es vonnöten sein wird, wie bis daher an gehalten worden". 

Auch für die Bannöfen und die Bannkelter bestand dieselbe Verpflichtung zu Fuhr- und 
Handfröhnden, nur mochten diese nicht so häufig der Zerstörung unterliegen, schon allein 
deshalb, weil die Eisenteile an ihnen nicht von Bedeutung waren und, wie die Türen der Öfen, 
leicht abgenommen werden konnten. Zudem waren namentlich die Bannöfen kleine, 
unansehnliche Baulichkeiten, deren Bau und Unterhalt wenig Frohnden erforderte. 

Für die Benutzung des Bannofens wurde von zwanzig oder von vierundzwanzig Broten 
eines, das der Bäcker vor dem Backen mit dem ofenreidel zeichnete, als Abgabe entrichtet. 
Interessant ist die Angabe des Berburger Weistumes, das man früher von 48 Broten eines gab, 
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aber dass man jetzt von 24 eines entrichte "mit willen des herrn und auch der bürger, uff dass der 
herr den ofen desto bass verlassen möge, das weisen die schöffen mit für recht". Anscheinend 
galt der Brauch, dass der Bannbäcker die Leute einen Tag voraus benachrichtigte, damit diese 
wüssten, für welche Zeit sie den Teig bereiten müssten. Nach dem Weistum von Beffort aus 
dem Jahre 1557 (hier wurde von zwanzig Broten eines für Ofenrecht gegeben, von zehn ein 
halbes und von fünf ein viertel) ist der Bannbäcker verantwortlich für den Schaden, den er etwa 
den Leuten zufügt, indem er im Backen das Brot verdirbt: "sol derjenige", heisst es, "welchem 
der schaden wiederfahren, dem richter das brot zu haus dragen; alsdan sol der richter sambt 
dem gerichte den becker anhalten, das brod zu bezahlen". Dasselbe Weistum erklärt, dass, 
wenn einer in dem Ofen Flachs oder Hanf, vielleicht auch Obst dörre, dieser dem Bäcker einen 
Pfennig geben müsse; im höchsten Sommer soll der Bäcker das Brot auch von einem halben 
Malter Korn backen, und wenn es regne, so sei der Bäcker dem Gerichte so viele Sester 
Weins zu geben schuldig, wie Tropfen in den Ofen fielen. 

Dufourny, in seiner Abhandlung über das Böhmerrecht, ist der Ansicht, die für den 
Bannofen geschuldete Abgabe sei nicht als eine solche zu betrachten, weil das Holz, das der 
Bannpflichtige für das Backen im eigenen Ofen verbraucht, jedenfalls mehr als den Wert der 
Abgabe gekostet hätte. Ich hätte dieses nicht erwähnt, wenn nicht auch heute noch manche 
Bewunderer der Vergangenheit immerfort behaupteten, diese und andere Abgaben, wie der Zehnte, 
wären eine Kleinigkeit gewesen im Vergleich mit den schweren Staatssteuern, die der Bauer 
heute entrichten müsse; ich werde unter dem Abschnitt über den Zehnten darauf zurückkommen. 
In Wirklichkeit hätte den Bauern das nötige Backholz nichts gekostet, weil er in dem Walde 
soviel totes und unfruchtbares Holz nehmen konnte, wie er brauchte. 

Der Bannofen diente übrigens nur zum Backen des Hausbrotes, d. h. des Roggenbrotes. In 
sehr vielen Orten, namentlich denjenigen, in welchen Fremde häufiger verkehrten, gab es auch 
Weissbäcker, die nicht nur für den eigenen Brauch, sondern auch für die anderen Leute 
Weizenbrot, weisses Brot, Schönbrot herstellen durften, die aber ihr Hausbrot im Bannofen 
mussten backen lassen; namentlich waren es Wirte, denen diese Erlaubnis vom Herrn für die 
Herstellung von Weissbrot, von Fladen, Torten und Kuchen gegen eine jährliche Abgabe 
gegeben wurde. Nach dem Böhmerrecht durfte anscheinend jeder in seinem Hause einen 
Backofen für derlei Backwaren haben, ohne besondere Abgaben dafür zu entrichten, nur durfte 
die Öffnung des Ofens mehr nicht als eine Elle breit sein. Zu Fels besass u. a. im Jahre 1636 
eine Witwe Schlopen das Recht, Weissbrot zu backen, wofür sie dem Herrn jährlich ein Malter 
Weizen geben musste. Eine Rechnungsablage der Herrschaft Berburg aus dem Jahre 1623 lehrt 
uns, dass Adam Racht von daselbst als Gasthalter vom Herrn die Erlaubnis erhalten habe, 
Weissbrot in seinem Ofen zu backen, "damit er desto füglicher wirtschaft halten möge", aber 
nur so lange er Wirtschaft halte und es dem Herrn gefalle, gegen Zahlung von einem Taler 
jährlich, doch mit dem Zusatz, sein Hausbrot müsse er im Bannofen backen lassen. Eine andere 
Rechnung derselben Herrschaft vom Jahre 1643 zeigt, dass mittlerweile Adam Racht die 
Wirtschaft aufgegeben hat und jetzt Reinert Kost, Gasthalter, gegen dieselbe Abgabe das Recht 
erhalten hat, einen Ofen in seinem Hause zu halten, um darin nur Pasteten und Weissbrot zu backen. 

An einzelnen Orten bestand übrigens diese Verpflichtung nicht, im Bannofen zu backen. So 
ersehen wir uns einer Rechnung der Herrschaft Zolver aus dem Jahre 1557-1558, dass nach einem 
Vertrage, den die Einwohner dieses Ortes mit ihrem Herrn geschlossen, jeder, wenn er nur will, einen 
eigenen Backofen haben kann, gegen eine jährliche Abgabe von jedem der 24 Feuerherde von  
2 Groschen 4 Pfennig. Am 19. Januar 1598 erklären die Bewohner von Ober- und Niederrodingen 
bei Lamadelaine, das damals noch zu Lothringen gehörte, dem Herzog dieses Landes eine jährliche 
Rente von vier Franken zu schulden für die Erlaubnis, ihr Brot in ihren eigenen Backöfen zu backen, 
ohne dass in den beiden Dörfern ein Bannofen gebaut werden könne. 

Für die Bannkelter wurde der zwanzigste oder der 24. Korb Trauben entrichtet, also mehr, als 
für den Bannofen und die Bannmühle, da die Trauben regelmässig, bevor sie ausgekeltert 
wurden, zuerst mit den Füssen ausgetreten wurden, demnach im Kelter nur ein kleiner Teil der 
Arbeit geleistet wurde. 
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Der Zehnte. Wie die Frohn-
dienste die schwersten Forderungen 
an die Arbeitstätigkeit der Bauern 
stellten, so der Zehnte an ihre 
finanziellen Kräfte, und zwar nicht 
nur der leibeigenen Bauern, 
sondern, mit wenig zahlreichen 
Ausnahmen zu Gunsten des Adels und 
des Klerus, aller Grundbesitzer. 
Einer meiner früheren geistlichen 
Kollegen stellte einst mir gegenüber 
die Behauptung auf, die jetzige 
staatliche Besteuerung des Bauern, 
der heute fünf Prozent von einem 
grade heraus gesagten fiktiven, 
künstlich herausgeklügelten und 
weit hinter der Wirklichkeit 
zurückstehenden Nettoeinkommen bezahlt, sei unvergleichlich höher als die Last der früheren 
Zehnten es jemals gewesen; er gab erst zu, dass er sich doch geirrt habe, freilich nicht gerne, als 
ich ihm an konkreten Fällen den gewaltigen Unterschied zwischen beiden nachgewiesen hatte. 

Man unterschied den grossen und den kleinen Zehnten. Jener wurde ursprünglich nur von dem 
Getreide und dem Wein erhoben, erst später, als der Wiesenbau weiter ausgedehnt wurde, auch 
vom Heu, dieser dagegen von den Erträgen des Gartens und vom Vieh. Als im XVIII. Jahrhundert 
der Kartoffelbau grösseren Umfang annahm, rechnete man den Kartoffelzehnten naturgemäss zum 
grossen Zehnten, der von all dem erhoben wurde, was auf dem Felde wuchs. Der kleine Zehnte sollte 
eigentlich von allen jenen Produkten erhoben werden, die dem grossen Zehnten nicht unterworfen 
waren: von Fohlen und Kälbern, von Lämmern und Ferkeln, aber auch von Kohl, Kappes, Erbsen, 
Bohnen und Linsen, von allen Gartengewächsen überhaupt, also auch von Hanf und Flachs, 
da die Hanf- und Flachsgärten den Gemüsegärten gleich gestellt waren, von den Bienen und 
Fischen, von Obst und Nüssen; in der Pfarrei Ospern gab es sogar den Lohzehnten. Örtlich 
waren freilich diejenigen Produkte, die dem kleinen Zehnten unterworfen waren, sehr 
verschieden. Dasselbe, wie der grosse Zehnt, war der sogenannte Noval-, Bruch- oder 
Rottzehnte, der von dem Getreide auf den neu ausgerodeten Feldern während dreier Jahre zu 
alleinigem Gunsten des Pfarrers erhoben wurde, aber dann, wann die Felder stets weiter 
gepflügt wurden, mit dem grossen Zehnten verschmolz. 

In recht guter Weise betont Sebastian-Franz von Blanchart den Unterschied 
zwischen dem grossen und dem kleinen Zehnten; jener werde von allen Getreidearten 
erhoben, (vom Heu spricht er nicht), die auf den einzelnen Gewanden im Umkreis der Dörfer 
gesäet worden, der kleine von allem, was in den Gärten oder in den mit Hecken oder Zäunen 
umschlossenen Plätzen innerhalb des sogenannten Eders wachse, von Zwiebeln, Kappes, 
Lein, Hanf, Erbsen, Bohnen, Obst und allem anderen. Wenn aber Getreide oder ähnliches in den 
Gärten oder eingeschlossenen Plätzen gezogen werde, so gehöre der Zehnte dem, der den 
kleinen Zehnten ziehe; wenn dagegen Erbsen, Bohnen, Zwiebeln und dergleichen in den 
Ackerfeldern gezogen werden, so gehöre er dem Besitzer des grossen Zehnten. 

Derselbe Blanchart bemerkt übrigens, dass nach einem vor dem Jahre 1698 

erlassenen Urteil des Parlamentes von Metz diejenigen Garben, die man zur Deckung der 

im Felde errichteten Garbenhaufen verwende, zehntenfrei seien, wenn der Haufen dreissig 

Garben umfasse, nicht aber, wenn diese nur zwanzig Garben zählen. 
Die Zehntpflicht war schon in frühen Zeiten verhasst, forderte sie doch von dem 

Bauern, der ohnedies genügend zu zahlen und zu leisten hatte, den zehnten Teil des 
Bruttoertrages seiner gesamten Produktion. Daher wird den Zehntpflichtigen besonders 
eingeschärft, sie würden für den Zehnten, wenn sie diesen regelmässig ablieferten, schon in 
diesem Leben Segen und Fülle gewinnen, und es wurd den Betrügern mit den Schrecken 
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des jüngsten Gerichtes gedroht; indessen blieben derartige Forderungen auf diesem sehr 
realen Gebiete vielfach erfolglos. So bemerkt im Jahre 1771 Advokat Merjai in einem 
Prozesse: "Es ist nur allzu- wohl bekannt, dass eine grosse Anzahl Landbewohner den 
Zehnten nur mit einem gewissen Widerwillen entrichten, und die Menge der deshalb 
erhobenen Prozesse beweist deutlich, dass der unbedeutendste Vorwand aufgegriffen wird, 
wenn es sich darum handelt, gegen diese Belastung vorzugehen". 

Wird daher irgendwo eine neue Pflanzen- oder Getreideart eingeführt, die bis dahin 

unbekannt war und von der eben deshalb nie ein Zehnte erhoben worden, dann kann man 

sicher sein, dass der Bauer sich weigert den Zehnten zu entrichten, weil er ihn nie davon gezahlt 

habe, während umgekehrt der Zehntherr daran festhält, dass er von allen Produkten geschuldet sei. 

Man kann mit voller Sicherheit annehmen, dass das geschah, als die Kultur des Buchweizens 

eingeführt wurde. In ausgedehnterem Maße war es seit dem Beginne des sechzehnten 

Jahrhunderts der Fall, als die Entdeckung Amerikas und Indiens so viel neue Pflanzen her-

überbrachte; die Schwierigkeiten wurden derart gross und zahlreich, dass Kaiser Karl der Fünfte 

am ersten Oktober 1520 und am 15. September 1530 durch zwei Ordonnanzen die Erhebung 

dieser neuen Zehnten regeln musste; er verordnete, dass der Zehnte nur dann nicht erhoben 

werden dürfe, wenn von der neuen Pflanze seit vierzig Jahren kein Zehnte gefordert worden. Als im 

Verlauf des achtzehnten Jahrhunderts die Kartoffel bei uns eingeführt wurde, kam es zu neuen 

Schwierigkeiten; an manchen Orten weigerten sich die Bauern, den Zehnten zu zahlen. Das 

geschah u. a. zu Niederwampach, wo die Jesuiten von Luxemburg den Zehnten besassen und 

demgemäss auch den Kartoffelzehnten erheben wollten. Es kam vor dem Provinzialrat zu einem 

Prozess, in welchem die Niederwampacher zugelassen wurden zu beweisen, was sie beantragt 

hatten, nämlich, dass sie seit einer Zeit, die zur Verjährung genüge, in ihren zehntpflichtigen 

Ländereien Kartoffeln in genügender Menge angebaut hätten, dass der Zehnte hätte erhoben 

werden können, ohne dass indessen dies geschehen wäre. Sie erbrachten den geforderten Beweis. 

Es kam darauf zu einem Vergleich, in welchem der damalige Rektor, P. Finnin Murat, seinen 

Ansprüchen entsagte, die Niederwampacher für immer von der Zahlung des Kartoffelzehnten 

entband und ihnen ausserdem neun Louis d'or für die Prozesskosten bezahlte. Übrigens war die 

Frage des Kartoffelzehnten damals gradezu an der Tagesordnung. Nachdem im Jahre 1749 die 

Einwohner von Taverneux und Fontenaille, die seit dem Jahre 1741 mit dem Kartoffelbau 

begonnen hatten, den Zehnten verweigert hatten, forderten 1754 der Adel und der Klerus, dass 

die Kartoffeln zehntpflichtig erklärt würden, während der dritte Stand sich dagegen erklärte und 

der Provinzialrat nicht recht weiss, was er der Zentralregierung vorschlagen soll, ob die 

Kartoffeln als Gemüse zehntfrei oder als Feldfrucht zehntpflichtig. Die Regierung entschied am 

27. Dezember 1754, indem sie dasselbe Prinzip aufnahm, nach welchem im Niederwampacher 

Prozess verfahren worden, dass kein Zehnte von den Kartoffeln geschuldet sei, wenn diese seit 

vierzig Jahren in genügender Menge gepflanzt worden seien, um die Erhebung des Zehnten zu 

rechtfertigen, ohne dass indessen dieser erhoben worden sei. 

Je mehr man sich übrigens der Französischen Revolution nähert, desto mehr tritt das 
Bestreben der Zehntherren hervor, immer neue Produkte zehntpflichtig zu machen. So geschieht 
es u. a. zu Everlingen für die Wicken, die der Bauer grün verfüttert und von denen er bis dahin nie 
den Zehnten bezahlt hat. Allenthalben tritt die Tendenz hervor, von dem Bohnenerz, das in so 
grossen Mengen für die Hochöfen gegraben wurde, den Zehnten zu fordern, ja, er wird gefordert 
von Steinbrüchen und von Kalköfen. 

Der Zehnte war ursprünglich nur für die Kirche bestimmt und die Verwaltung desselben 
gehörte dem Bischof; doch bildete sich schon früh der Brauch aus, den Zehnten an die 
vorhandenen Taufkirchen zu überweisen. Dies hatte zur natürlichen Folge, dass die Zehntbezirke 
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abgegrenzt werden mussten, was in derselben Weise wie bei den späteren herrschaftlichen 
Gebieten geschah, in Gegenwart des Volkes, aber durch den Bischof. Ein schönes Beispiel 
bietet diejenige der Pfarrei Mersch aus dem Jahre 960, der indessen schon eine ältere 
voraufgegangen war. Doch blieb die Kirche in nur seltenen Fällen im alleinigen Besitz des 
Zehnten; schon sehr früh nahmen die weltlichen Herren, die etweder selbst oder deren 
Vorfahren die Kirchen gebaut hatten, infolge dessen das Patronatsrecht besassen und damit 
auch das Recht, an der Verwaltung des Kirchengutes Teil zu nehmen, einen mehr oder minder 
bedeutenden Teil des Zehnten für sich in Anspruch, so dass der Kirche nur mehr ein Drittel, 
selten die Hälfte, in nur äusserst seltenen Fällen das Ganze blieb, was aber keineswegs 
bedeutet, dass der Pfarrer an allen Orten diese Teile der Zehnten genoss; fast alle reicheren 
Pfarreien sind nämlich einzelnen Klöstern, oder wie Echternach der Universität Trier 
inkorporiert; diese beziehen dann den Zehnten und geben dem lebenslänglichen Vikar, dem sie 
die Verwaltung der Pfarrei übertragen, gewöhnlich nur einen wahrhaft lächerlich kleinen Teil 
des von ihnen erhobenen Zehnten, einen wahren Hungerlohn; doch hatten Pfarrer und 
lebenslänglicher Vikar durchgehends überall den kleinen Zehnten und den Rottzehnten, die 
aber begreiflicherweise nur sehr wenig einbrachten. 

Der Zehnte wurde von dem Zehntherrn oder dessen Vertreter auf dem Felde selbst 
erhoben und zwar derart, dass, wenn der Bauer neun Garben gebunden hatte, er eine zehnte für 
den Zehntherrn band. Hatte er dann abgezehntet, so hatte er örtlich, vielleicht überall das 
Recht, mit lauter Stimme den Zehntherrn zur Erhebung des Zehnten anzurufen und darauf, auch 
wenn dieser nicht kam, den ihm selbst zustehenden Teil nach Hause zu führen. Allein eine derartige 
Erhebung des Zehnten sofort bei der Ernte und auf dem Felde musste öfters schwierig sein. Dieser 
Zustand war noch erträglich, so lange nur die Kirche oder allenfalls nur ein Herr neben ihr den 
Zehnten besass; als aber im Verlaufe der Zeiten die grösseren Herrschaften, die ja auch den 
grössten Teil des Zehnten besassen, immer mehr zersplittert wurden, derart dass in manchen Fällen 
der einzelne Herr vielleicht nur mehr ein Zwanzigstel oder Dreissigstel, wenn nicht einen noch 
kleineren Teil der ganzen Herrschaft besass, als vollends im Verlauf des XVII. und XVIII. 
Jahrhunderts viele Bürger und selbst Bauern als sichere Kapitalanlage Zehnten durch Kauf oder als 
Pfand erwarben, da konnte die direkte Erhebung auf dem Felde nicht mehr durch den Zehntherrn 
vorgenommen werden. 

Ein Beispiel bietet die Verteilung des Zehnten der Pfarrei Pintsch, so wie dieser gegen das 
Jahr 1710 in den Dörfern Siebenaler, Pintsch, Lellingen, Wilwerwiltz, Enschringen, Drauffelt, 
Merkholz und Alscheid erhoben wurde; zehn Stämme, nicht etwa aber auch nur zehn Personen, 
teilen ihn folgendermassen unter sich: Der Pastor hat in jedem Dorf von neun Garben drei; die 
Herren von Bourscheid eine viertel Garbe, also ein Sechsunddreissigstel des Ganzen; die Herren 
von Brandenburg zu Enschringen eine halbe Garbe, zu Alscheid 2 

1
/2 und in den übrigen Dörfern 

überall 11/2; die Herren von Schüttburg zu Enschringen nichts, zu Alscheid zwei Garben, 
sonst überall eine Garbe; die Cicignon von Wampach überall eine Garbe; das Kloster Himmerode 
nichts zu Enschringen und Alscheid, an den übrigen Örtern überall eine halbe und eine sechstel 
Garbe, ebenso die Herren von Klerf und die Stein von Bettendorf; der Graf von Wiltz und 
ebenso die Herren von Beffort überall ein Achtel einer Garbe; die von Krichingen nur zu 
Enschringen vier Garben. Der Zehnte der Pfarrei bildet daher nicht einmal ein einheitliches 
Ganze, es wird vielmehr derjenige jedes einzelnen Dorfes in verschiedener Weise verteilt, so 
dass eine Teilung in Natur und auf dem Felde rein unmöglich war. Deshalb werden in den 
meisten Fällen die Zehnten öffentlich versteigen, so dass der Zehntpächter oder Ansteigerer 
dieselben auf dem Felde einsammelte, das Getreide ausdreschen liess und den Zehntherren das 
ihnen zukommende Quantum nebst einer bestimmten Summe an Geld für den trockenen 
Weinkauf lieferte. Anscheinend berechneten die Ansteigerer die Sache so, dass den 
Zehntherrenganz oder annähernd der volle Ertrag an Getreide abgeliefert wurde, ihnen selbst aber 
für die Mühe des Sammlens und Dreschens das Stroh verblieb. 

Der Ertrag des Zehnten blieb natürlich nie derselbe, er hing vielmehr von der 
Fruchtbarkeit des Jahrganges ab, doch spricht man immer von gemeinen Jahrgängen, d. h 
von solchen, die den Durchschnitt zwischen guten und schlechten Jahren liefern. Der Ertrag 
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war aber trotzdem immer hoch, die Last, die auf dem Bauern ruhte, sehr hoch und, ob der 
Jahrgang gut oder schlecht war, an Geldwert immer annähernd derselbe, da in guten Jahren 
das Getreide wohlfeil war, in schlechten Jahrgängen nicht selten unerschwinglich teuer. Im 
Jahre 1759 wird der Zehnte der Herrschaft Johannisberg aus den Bännen von Düdelingen 
und der anderen dazu gehörigen Dörfer (ausser von zwei Abteilungen des Bannes, von denen 
der Ertrag nicht angegeben ist), so versteigert, dass der Ansteigerer von jedem Halter noch 
einen Stüber zahlen und das Ganze auf Martinstag nach Luxemburg liefern wird. Die 
Versteigerung ergibt in diesem Jahre 52 Malter 2 Sester Roggen, 22'/2 Malter Weizen, 104 
Malter Mischelfrucht, 12 Malter 2 Sester Gerste, ein Malter Erbsen, 60 Malter Hafer, 1 
Sester Linsen, 550 Bund Stroh je zu 14-15 Pfund und an Geld, ohne den Stüber vorn Malter, 
41 Schilling 2 Stüber. Im folgenden Jahre 1760 erträgt derselbe Zehnte 21 Malter 3

1
/2 Sester 

Weizen, 163 Malter 5 Sester Mischelfrucht, 45 Malter 2 Sester Roggen, 10 Malter Gerste, 5 
Malter graue und ein Malter weisse Erbsen, 4 Malter Bohnen, 2 Sester Linsen und 135 Mal-
ter 8 Sester Hafer; der Kartoffelzehnte bringt 21, der Hanfzehnte 29 Schilling. Im 
Jahre 1713 wird der Zehnte des damals noch ganz unbedeutenden Dorfes Hamm bei 
Luxemburg versteigert für drei Malter Weizen, 21 Malter Roggen, 16 Halter Hafer und drei 
Nialter Gerste; in demselben Jahre bringen elf Zwölftel des Zehnten von Bereldingen 17 Malter 
Weizen, ebensoviel Nlischelfrucht, vier Nialter Hafer und acht Taler an Geld 

Im Jahre 1766 gibt das Kloster Mariental als den Ertrag des Zehnten an (und wir haben 
gesehen, dass dessen Angaben keineswegs zuverlässig sind): für elf Zwölftel des Zehnten 
von Beckerich 6 Malter Weizen, 28 Malter Korn, ebensoviel Hafer, 1 Malter Erbsen, 2 Nialter 
Gerste, 7 Pfund Flachs u. 8 Reichstaler; für die Hälfte des grossen und kleinen Zehnten von 
Bergem 2 Nialter Weizen, 11 Malter 8 Sester Korn und ebensoviel Hafer; für ein Sechstel 
des Zehnten von Ell und Roodt 8 Nialter Korn, ebensoviel Hafer, 2 Pfund Flachs und 2 
Reichstaler 14 Stüber; für ein Drittel des grossen und kleinen Zehnten von Garnich und 
Livingen 22 Malter Korn, 20 Nialter Hafer, 4 Pfund Flachs und 5 Reichstaler; für den Zehnten 
und Bruchzehnten zu Tüntingen und den grossen und kleinen Zehnten, den Bruch- und den 
Heuzehnten von Born 18 Nialter Weizen, 15 Halter Korn, 32 Nialter Hafer, 3000 Pfund Heu, 8 
Reichstaler 6 Schilling. 
Würde heute in diesen Dörfern der Zehnte wieder eingeführt, so müssten u. a. die Bauern von 
Tüntingen und Born, vorausgesetzt dass heute nur ebensoviel Land mit Getreide besäet würde wie 
im Jahre 1766, und der Ertrag gleich hoch wäre, was indessen keineswegs, der Fall ist, mindestens 
sieben Mal mehr für den Zehnten liefern, denn im Jahre 1766 wurden für den Ertrag eines 
Morgens nur drei Sester, eines Hektars demnach in runder Zahl zehn Sester c. 160 Kilogramm 
berechnet, während für das Jahr 1918, nach einer Berechnung allerdings, die nur zum Vorteil der 
Bauern gemacht wurde und weit hinter der Wirklichkeit zurücksteht, auf das Hektar 1200 
Kilogramm Ertrag herausgeklügelt wurde. Diese beiden Dörfer hätten demnach im Jahre 1918, 
von derselben Bodenfläche wie im Jahre 1766, für den Zehnten 126 Malter Weizen zahlen müssen, 
105 Malter Korn und 224 Malter Hafer. 

Der kleine Zehnte brachte naturgemäss viel weniger ein, um so mehr als er durchgehends 
nicht in Natur erhoben, sondern mit Geld oder Eiern abgelegt wurde. Ein Weistum von 
Königsmacher vom Jahre 1546 bestimmt ihn folgendermassen: von einem Kalb einen 
Pfennig'', hat aber jemand zehn Kälber, so soll er davon zehnten wie von den Schafen; von einem 
Fohlen, das auf dem Felde geworfen wird, 4 Pfennig, ehe es unter's Dach, d. h. zur Winterung in 
den Stall kommt; von einem Fohlen, das unter Dach geworfen wird, zwei Pfennig, ehe es aus 
dem Stall geht. Ein Weisturn von Lintgen stellt für ein Fohlen 6 Pfennig fest, für ein Kalb vier und 
für ein Lamm zwei Das Weistum von Wincheringen vom Jahre 1663 sagt: "von einem verckel 
ein ey, von einem iamb ein ey, von einem bitschel ein ey, von einem kalb zwei eyer, von einem 
stocke beyen zwei eyer, und wan sach were, dass zuchtpferd im dorf gehalten würden, von einem 
füllen zwei eyer". Von den verschiedenen Arten des kleinen Zehnten war in vielen Teilen des 
Landes der Lämmerzehnte der bedeutendste, weil die Schafzucht sehr stark betrieben wurde und 
Herden von über hundert und zweihundert Stück durchaus nicht selten waren; die Zahl der 
Lämmchen ist daher durchgehends gross genug, dass der Zehnte in Natur erhoben werden kann. 
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Nur geschieht die Erhebung nicht allenthalben in gleicher `Weise. Im Jahre 1537, nach der 
Darstellung des Abtes von Münster und des Pfarrers von Sandweiler, wird der Lämmerzehnte so 
erhoben, dass ein jeder Schafzüchter seine Lämmer in einen Stall zusammentreibt, worauf er von je 
zehn Lämmern eins voraus wegnimmt und dann der Zehntherr eins von den übrigen neun für 
den Zehten Zu Nives, in der Propstei Bastnach, will im Jahre 1626 der Pfarrer den Zehnten von 
all den Schafen erheben, die seine Leute nach Lichtmess kaufen oder auf die Weide nehmen oder 
die sie schon vor diesem Tag verkauft haben; seine Pfarrangehörigen dagegen behaupten, es 
werde nach der Gewohnheit des Dekanates Bastnach der Lämmerzehnte nur von den 
Schafen erhoben, die auf Lichtmess in ihrem Besitz seien. Im Jahre 1771 finden wir in den 
Pfarreien Chiny und Orgeo eine andere Gewohnheit: hat der Bauer nur fünf oder sechs 
Lämmer, so nimmt er eines von diesen zum voraus weg, worauf der Zehntherr oder Pächter 
eines der übrigen vier oder fünf auswählt und den Wert desselben im Einverständnis mit dem 
Bauern feststellt; dieser kann dann dem Pächter die Hälfte des taxierten Wertes bezahlen und 
behält das Lamm, oder, wenn er es nicht behalten will, so zahlt ihm der Pächter den halben 
Wert und nimmt das Tier. Hat dagegen der Bauer sieben, acht oder mehr Lämmer bis zu 
fünfzehn, so gehört eines dem Zehntherren, aber dieser kann es erst nehmen, nachdem der 
Eigentümer aus der Gesamtzahl zwei vorweg genommen hat; hat der Bauer sechzehn Läm-
mer, so ist er anderthalb für den Zehnten schuldig 

Die Erhebung des Zehnten gab von jeher Anlass zu Schwierigkeiten und Prozessen jeder 

Art, da der Zehntpflichtige sich die Sache so leicht als möglich zu gestalten, der Zehntherr 

seinerseits so viel als möglich herauszuschlagen suchte. Meine Absicht ist nun allerdings nicht, 

das Thema zu erschöpfen; einige Einzelheiten will ich dessen ungeachtet mitteilen. So 

entstand im Jahre 1474 Zwist zwischen dem Abte von Sankt Maximin einerseits, und 

Andreas von Haracourt, Herrn von Brandenburg und Everlingen und den Bewohnern von 

Everlingen anderseits. Der Abt hatte nämlich den Zehnten der Pfarrei Ospern Bewohnern 

von Useldingen nach dem Masse von Ospern verpachtet, welches dasjenige von Arlon 

war, wogegen seine Gegner forderten, er müsse ihn den Pfarrkindern von Ospern nach 

Everlinger Mass verpachten; es kam ein Vergleich zustande, nach welchem der Abt, 

unbeschadet seines Rechtes, den Zehnten den Pfarrkindern von Ospern nach Arloner Mass 

verlassen solle. Im Jahre 1497 entscheidet der Fürstenrat von Luxemburger in einem Prozess 

zwischen Giltz von Busleiden, als Empfänger der Domänen von Luxemburg, und den 

Bürgern von Grevenmacher wegen des Neuntels des roten Weines, für welches diese nach 

altem Brauch nur weissen Wein entrichten wollen; der Rat entscheidet, dass, weil der Anbau 

des roten Weines immer grösser werde, solle das Neuntel von halben und ganzen Fudern in 

rotem Weine entrichtet werden, "was darunder oder darzwuschen ist, mit weissem weine". 

Ein anderes Urteil des Provinzialrates vom Jahre 1588 zeigt uns, wie die Weinbauern von 

Güntringen ihrem Zehntherrn, dem Abt von Sankt Maximin, zum Nachteil den Weinzehnten 

entrichten; sie geben diesem nicht den Zehnten von dem gesamten Wachstum, sondern, 

ohne zu vierzehnen, behalten sie den besten Wein, d. h. den sogenannten Fusswein für sich 

und zahlen ausserdem ihren Zinsherrn die jährlichen Weinzinse, ohne von diesen den Zehnten zu 

entrichten; guten Wein, klagt der Abt, erhalte er daher selten, sondern nur denjenigen, der aus 

dem Reste der Trauben ausgekeltert werde und zuweilen in den Bütten vergangen und 

verdorben sei (Fusswein ist der Wein, der mit den Füssen ausgetreten wurde, im Gegensatz zum 

Kelterwein, der auf dem Kelter aus den schon ausgetretenen Trauben gewonnen wurde). Die 

Weinbauern wurden verurteilt, den Zehnten sowohl von dem Fuss- als dem Kelterweine zu ent-

richten, und zwar ohne Abzug der Zinsen. Im Jahre 1776 weigeren sich die Einwohner von Born an 

der Sauer, den Zehnten von den Mohrrüben und anderen Gemüsearten zu zahlen, die sie auf dem 

Brachlande pflanzen, erklären sich aber bereit, ihn von jenen zu entrichten, die sie auf den 

"Fruchtfloren" ziehen; denn bei der meistens üblichen Dreifelderwirtschaft, bei der jedes Jahr 

ein Drittel des Ackerlandes brach liegen blieb, wurde die Brache niemals bebaut, so dass 

natürlich auf ihr kein Zehnte erhoben werden konnte. 
Eine besondere Stellung nahm der Rott-, Bruch-, Noval- oder Neunzehnte ein von den 
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Ländereien, die, wie das namentlich im Ösling, aber auch in den anderen Teilen des Landes der 
Fall war, nur alle zehn, fünfzehn, zwanzig oder gar dreissig Jahre einmal beackert und besäet 
wurden, nachdem man die Hecken ausgerodet und den Rasen ausgehauen, beide in Haufen 
zusammengelegt und verbrannt hatte, um mittels der Asche den Boden zu düngen; in der Regel 
wurden diese Ländereien nur einmal meistens mit Hafer oder Heidekorn besät, um dann wieder zu 
ruhen. Unter ihnen verstand man aber auch diejenigen Ländereien, die aus Heide-, Busch- oder 
Heckenland gewonnen wurden, um allzeit ebenso wie das andere Ackerland unter dem Pflug zu 
bleiben. Für all diese Rottländereien wurde für die letzteren, während dreier Jahren, das alte Prinzip 
aufrecht- gehalten, dass der gesamte Zehnte der Kirche gehöre, das heisst dem Pfarrer des 
betreffenden Ortes, trotzdem es einige Klöster gab, die auch diesen Zehnten für sich beanspruchten. 
Hatte der Pfarrer von diesen Ländereien den Rottzehnten während dreier Jahre bezogen, so hörte 
dieser auf, Rottzehnte zu sein; er wurde zum grossen Zehnten gerechnet und überall, wo es zwei 
oder mehrere Zehntherren gab, gleichmässig wie dieser verteilt. Das hinderte natürlich manche 
Pfarrer nicht, diesen Zehnten für immer zu beanspruchen. Ein Beispiel davon bietet die 
Geschichte der Pfarrei Konsdorf: Als der Pfarrer dieses Ortes am 20. Juni 1744 durch das Irmi-
nenkloster von Euren bei Trier, dem die Pfarrei inkorporiert war, aufgefordert wurde, ihm den 
Bruchzehnten folgen zu lassen, erklärt er, er habe diesen seit sieben Jahren bezogen und "seie der 
meinung zufolg seinem in handen habenden avis (der Rechtsgelehrten) mit dem genus zu 
continuiren, umb so mehr als seine assignierte competenz sehr gering und zu seiner subsistenz 
bei weitem nicht hinlänglich". Rechtlich war der Pastor nach den allgemeinen Gebräuchen 
nicht im Rechte; tatsächlich aber kann man sein Vorgehen begreifen, da er einer jener 
lebenslänglichen Vikare war, denen die Klöster einen wahren Hungerslohn zukommen 
liessen, während sie den bei weitem grössten Teil der Pfarreinkünfte ruhig einsteckten. 

Der Zehnte wurde durch die französische Republick im Jahre 1795 aufgehoben und 
auch durch das Napoleonische Konkordat nicht wieder eingeführt. Das hinderte nicht, dass, 
nach dem zweiten Pariser Frieden und dem Kongresse von Wien (1815), als unter Leitung 
Metternichs das Gottesgnadenturn der Fürsten aufs neue hervortrat, einzelne Pfarrer den 
Zehnten wieder einführen wollten. Es war umsonst. Wäre es ihnen gelungen, so hätte die 
Bewegung sich ausgedehnt und unsere Bauern wären alle, sei es in dieser, sei es in jener 
Form wiederum zur Zahlung des Zehnten gezwungen worden. Nur an der Mosel, 
hoffentlich nicht mehr auf lange Zeit, setzt sich der Klerus soweit herab, jedes Jahr zwar 
nicht den Zehnten zu fordern, aber doch um einen milden Beitrag für den Keller des "Herrn" zu 
bitten. 

Die Schaffrenten und Zinse. Ausser dem Zehnten muss der Bauer seinem Herrn noch 
die Grundzinse oder -renten, die Schaff- oder Schaffrenten und stellenweise Vogtrenten, 
endlich einfache Zinsen oder Renten zahlen. Der Unterschied besteht wohl darin, dass die 
ersten für den Umstand geschuldet sind, dass die betreffenden Güter einst volles Eigentum 
u. Besitz des Herrn waren, welche er seinen Untertanen übergeben und für welche diese als 
Erkenntlichkeit eine besondere Abgabe zahlen müssen, die auch wohl als Rauchhafer oder 
Rauchhuhn bezeichnet werden. Die zweiten werden von Hardt, und wohl mit Recht, als 
Ersatz für vom Herrn nachgelassene Frohnden bezeichnet, die dritten werden für den Schutz 
bezahlt, den ihnen der Vogt als Schutzherr muss angedeihen lassen, die vierten endlich stellen 
einfach die Pachtsumme vor, für welche die Güter erblich verlassen sind. Öfters finden wir, 
aber fast nur für jene Bauern, die zu den fürstlichen Domänen gehören, die Bezeichnungen 
zinsfreie oder schaftfreie Leute; das bedeutet indessen nicht, wie ich schon hervorgehoben habe, 
dass diese keine Zinsen und keine Schaft zu entrichten haben, wie die Ausdrücke anzuzeigen 
scheinen, sondern vielmehr, dass sie gegen Entrichtung der Zinsen und des Schafts nicht nur 
Freizügigkeit geniessen, sondern auch frei über ihre Güter verfügen dürfen. 

Diese Renten lernen wir indessen weniger aus den Schöffenweistümern kennen, als 
vielmehr aus den Einnahme- und Ausgaberegistern der einzelnen Herrschaften und 
namentlich dem Lehnsverzeichnissen, in denen seit dem XVII. Jahrhundert vielfach alle, auch 
die kleinsten Rechte und Einkünfte der Herren verzeichnet werden mussten, sowie besonders, 
für das ganze Land, durch das Kataster der Maria-Theresia von 1766. Wenn wir auch den 
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Angaben dieses Katasters alles Misstrauen entgegen bringen müssen, soweit es sich um den 
jährlichen Ertrag der Güter handelt, so können wir doch das Verzeichnis der Lasten als 
vollständig genau ansehen, weil es im Interesse des Bauern lag, alle auf ihm ruhenden Lasten in 
aller Genauigkeit zu verzeichnen. 

Diese Renten sind fast ohne Ausnahme ziemlich unbedeutend, da sie allem Anschein nach 
in einer Zeit auferlegt worden sind, in welcher das Land noch sehr wenig ertrug und demnach 
wenig Wert hatte, und weil sie alle die Jahrhunderte hindurch nicht erhöht werden konnten; 
die Renten an Geld werden sogar von Jahrhundert zu Jahrhundert mit der fortschreitenden 
Verminderung des Geldwertes immer geringfügiger, weil man unverrückt dieselben Zahlen 
der Solidi oder Sous und der Denare oder Pfennige beibehielt; welches Gut im dreizehnten 
Jahrhundert, etwa zur Zeit der Gräfin Ermesinde, zwei Sous bezahlt hatte, zahlte auch im acht-
zehnten Jahrhundert noch zwei Sols oder Stüber, nur hatten die erstgenannten zwei Sous 
den Wert von etwa 15 Gramm Silber, die letzten nur mehr von etwas mehr als sechzehn 
Centimes. Es waren daher diese Renten für den Bauern wenig drückend und, wenn diese seine 
einzigen Lasten gewesen wären, so hätte er, wie das Sprichwort sagt, leben können wie unser 
Herrgott in Frankreich. 

Als Beispiel wähle ich zwei Weistümer, von Olingen aus dem Jahre 1543, und von Merl 
aus dem Jahre 1616, sowie einige Auszüge aus dem Kataster der Gemeinde Monnerich 

Zu Olingen geben die sogenannten Nutzerbe, Lorentzerbe und noch zwei andere jedes 
jährlich ein halbes Malter Weizen, ebensoviel Hafer, vier Hühner und zu jedem Huhn 14 Eier; 
zwei andere geben je vier Sester Weizen und Hafer, 2 Hühner und zu jedem Huhn 14 Eier; fünf 
entrichten je zwei Sester Weizen und Hafer, 1 Huhn und 14 Eier, ein Erbe endlich 1 Sester 
Weizen und Hafer, ein halbes Huhn (d. h. jedes zweite Jahr ein Huhn) und 7 Eier. 

Nach dem Weistum von Merl (ich berücksichtige die zugleich angeführten Frucht- und 
Weinfrohnden nicht) gibt Walrichs Hof jährlich der Abtei Münster, wohl als Pacht, zwei Malter 
Weizen, 2 Malter Hafer, drei Kapaunen, 20 Beyer (Groschen) Fastnachtsgeld und 2

1
/2 Stüber 

Zinspfennige; Juncker Mertens Gut je 7
1
/2 Sester Weizen und Hafer, anderthalb Kapaunen, an 

Fastnachtsgeld 6 Stüber 2 Pfennig und an Zinspfennigen einen Stüber 2 Pfennig: Mutschen 
oder Kurtzen Gut jährlich ein Malter 4 Sester Weizen, 1

1
/2 Malter Hafer, 4

1
/2 Kapaunen, 16 

Groschen oder 14 Stüber Fastnachtsgeld und einen Stüber und ein Viertel Zinspfennige; Charles 
Gut je ein halbes Malter Weizen u. Hafer, an Fastnachtsgeld einen Batzen und als Zinspfennig 
einen Kreuzer oder halben Stüber etc. etc. 

Zu Monnerich besitzt im Jahre 1766 u. a. Johann Goergen ausser seinem Hause 40 
Morgen 40 Ruten Ackerland, 1 Morgen 40 Ruten Garten, 10 Morgen 120 Ruten Wiesen u. 
12 Morgen Busch; dafür entrichtet er jährlich an Schaffrenten 4 Sester Weizen, 13 Sester 
Hafer, 14 Schilling 3 Stüber und 2 Hühner, daneben 5 Sester Rauchhafer und 4 Stüber Schwei-
negeld. Johann Braun, der ein Haus, 66 Morgen Ackerland, 2 Morgen 40 Ruten Garten und 17 
Morgen Wiesen besitzt, zahlt jährlich an Renten und Zinsen 2 Sester und 1 Fass Weizen, 18 Sester 
und 1 Fass Hafer, 4 Hühner, einen Kapaun und an Schaffgeld 18 Schilling weniger 2 Stüber. 

Alle diese Renten, wie gesagt, bleiben immer dieselben, selbst dann, wenn etwa ein Teil 
der Vogtei von ihr durch den Herrn abgetrennt wird, um eine neue Vogtei zu gründen; für 
diese werden bei der Neugründung die in Zukunft zu zahlenden Renten festgestellt, aber auch 
zugleich bestimmt, dass die der alten Vogtei unverändert fortbestehen. 

 
Das Sterbfallrecht, Besthaupt oder Kurmut, Kurmede, d. nach Grimm die meda, 

Abgabe, welche der Herr kürt, sich wählt, besteht darin, dass beim Absterben des Hausvaters, 
örtlich auch der Mutter, dem Herrn das beste oder zweitbeste Stück in Haus und Stall verfällt; 
es wird in unseren Weistümern auch als Recht der toten Hand, Bahre oder Toter, Totenrecht, 
bezeichnet, im Französischen als mortemain oder droit de mortemain. 

Dieses Recht ist noch ein Rest aus der Zeit, wo der Herr nach dem Tode seines Unfreien 
all dessen Habe und Gut an sich nehmen konnte. Es wurde zunächst dahin gemildert, dass der Herr 
mit den Erben des verstorbenen Unfreien oder Leibeigenen die Hinterlassenschaft zur Hälfte 
teilte. Diese Art von Teilung, die bereits im Beginn des vierzehnten Jahrhunderts sonst 
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überall in unserm Lande verschwunden ist, erscheint aber trotzdem noch, als äusserst seltene 
Ausnahme, im Beginn des sechzehnten Jahrhunderts in dem luxemburgischen Dorfe Answeiler, 
das von der barrischen Herrschaft Bettstein oder Bassompierre abhing. Es geht dies auf das 
klarste aus einem Provisionalurteil des Fürstenrates vom ersten Mai 1512 hervor, durch 
welches, mit Bezugnahme auf einen Vergleich vom 12. Januar desselben Jahres zwischen dem 
Zentner und der Gemeinde von Answeiler einerseits und dem Herrn von Bettstein anderseits, 
entschieden wird, dass die Erbschaft halb dem Herrn und halb den Erben des Verstorbenen 
zufallen solle. Im weiteren Verlaufe des Prozesses, der ausser dem Totenrechte auch noch 
andere Verpflichtungen der Untertanen betrifft, fällt der Rat ein Urteil, das heute in dieser 
Form von keinem Richter in ordentlicher Instanz gefällt werden würde; er erklärt nämlich, 
inbetreff des Totenrechtes verbleibe es bei der alten Übung und dem früheren Entscheid, in der 
Zuversicht, dass wenn die Untertanen sich in dieser Hinsicht gegen ihren Herrn gehorsam 
erweisen, dieser sich auch gegen sie freundlich erweisen werde.  

Das neuere Totenrecht findet sich an der Mosel bereits im neunten Jahrhundert, aber, wie 
Lamprecht (Wirtschaftsleben, I 1183, n. 2) sagt, nur vereinzelt und wohl als besonders günstige 
Ausnahme und besteht seither darin, dass nach dem Tode des Leibeigenen dem Herrn das Beste 
zufällt, was er hinterlässt, wird aber später auf eine bestimmte Summe verringert oder auf das 
zweitbeste, der hinterlassenen Möbel beschränkt. So wird, im dreizehnten Jahrhundert, zu 
Manternach statt des alten Totenrechtes der dritte Teil der jährlichen Zinse bezahlt, zu Steinsel 
14 Denare, zu Heisdorf der Betrag der jährlichen Zinse; weil wir nun später an diesen Orten das 
Totenrecht nicht mehr finden, so ist anzunehmen, dass es entweder verschwand oder durch 
jährliche Zinse abgelöst wurde. Die Untertanen des Grafen von Luxemburg, d. h. diejenigen, die 
auf seinen Domanialgütern leben, bezahlen im Allgemeinen kein Totenrecht mehr, wenigstens 
wird es im Urbar der Grafschaft aus dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts nur mehr für 
die Untertanen der grossen Propstei der Ardennen: die späteren Propsteien Bastnach, Marche und 
Laroche, aber keineswegs für alle Ortschaften, erwähnt, ohne dass indessen gesagt wird, woraus 
es besteht. Aber dasselbe Urbar lehrt uns auch, dass das Totenrecht auch von einzelnen 
Vasallen erhoben wird und dass es für diese aus dem besten Pferd oder dem besten einer 
anderen Viehart besteht. Indessen hob es Herzog Wenzel I, weil die Ardennen durch die grosse 
Pest sehr entvölkert worden waren und zwar, wie er ausdrücklich hervorhebt, um neue 
Ansiedler heranzuziehen, am 18. Januar 1362 für die Propstei der Ardennen, natürlich für seine 
eigenen Leute, gänzlich auf, und ebenso am 11. September 1364, als Herr von Mirwart, im 
Verein mit dem Abte der Abtei Saint- Hubert, deren Vogtherr er war, für die von Mirwart. 

Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert erscheint das Totenrecht fast nur mehr in 
den Weistümern, aber, mit einer Ausnahme (Ahn, das den Herrn von Wiltingen gehört), und 
nur in solchen Ortschaften, die einem Kloster gehören, nämlich zu Bech, Bollendorf, 
Edingen, Irrel, Meckel, Steinheim und Tadler, die der Abtei S. Willibrord von Echternach 
gehören, in der S. Maximiner Herrschaft zu Waldbredimus, und zu Igel,wo der Erzbischof 
von Trier und der Abt von Münster bei Luxemburg Grundherren sind. Dabei wird meistens 
genau bestimmt, was als Totenrecht entrichtet werden muss: zu Ahn (1626), wenn die 
Erben Wein haben, das zweitbeste Fuder oder in Ermangelung des Weines vom Vieh oder 
anderen Hausmöbeln das zweitbeste. Zu Bollendorf (1658) sagt das Weistum, wer dort Erbe 
besitze und auch nur einen Pfennig Zins entrichte, der sei seinem Herrn das Totenrecht 
schuldig "von dem ronnen füss (dem Pferd) an bis zu dem dreystempelichen stuhl zu"; doch 
bemerkt ein anderes undatiertes Weistum vom Jahre 1478, derjenige, der die doder (das 
Totenrecht) schuldig sei, müsse sich deshalb mit dem Abte vertragen, und wenn er es nicht tue, 
so habe dieser das Recht, das Erbe in seine Hand zu nehmen. Nach dem Weistum von Edingen 
(1669) gibt der Hofmann, auch wenn er nur anderthalb Fuss Hofgut hat, "ein kurmet oder todter 
mit einem ronden fuss". Zu Igel (1537) gibt es zwei Häuser, die zinsfrei sind, aber als 
barheuser bezeichnet werden, d. h solche, die das Bahrrecht, oder, wie es im Weistum heisst, 
ein bestheupt oder kurmout schuldig sind. Zu Irrel (1669) erhebt der Herr als Totenrecht ein 
geschlitten fuss, d. h. ein Stück Rindvieh, ein Schaf, eine Ziege oder ein Schwein. Zu Tadler 
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hat der Abt von Echternach Recht auf das zweitbeste der Möbel (Vieh oder eigentliche 
Möbel). Zu Waldbredimus (1545) wird als Bahrrecht "das nechst nach dem besten" gegeben. 
Das undatierte Weistum von Bech bei Echternach sagt nur, dass man das Totenrecht schulde. 

Am ausführlichsten behandeln die Frage die Weistümer von Meckel und Steinheim, 

beide aus dem Jahre 1669. Nach dem ersten soll man anfangen an einem geschlitten fuss 

rindviehes etc. (es ist also insofern eine Milderung eingetreten, als kein Pferd gefordert wird); 

Weib u. Kind des Verstorbenen sollen das beste Stück vorwegnehmen; dann sollen der Meyer, 

zwei Schöffen und ein Bote bei ihren Eiden das zweitbeste nehmen; ist aber kein Stücke 

Rindvieh, Ziege, Bock, Schaf oder Schwein im Haus, und wären nur zwei Stühle vorhanden, 

"einer mit vier stempeln, der ander mit drey stembel", so behalten die Erben den ersten und 

der Herr den zweiten; damit sollen die Herren zufrieden sein, "auf dass ihr gerechtigkeit ge-

halten werde", worauf der Meyer und seine Gesellen (von wem, ist nicht gesagt) einen Sester 

Wein erhalten. Härter ist das Weistum von Steinheim; hier verfährt man wie zu Meckel, es wird 

aber hinzugefügt, der Hofmann könne sich mit dem Herrn verständigen, und wenn die Schöffen 

das Totenrecht binnen dem Erbe erheben, so seien ihnen die Erben einen Sester Wein schuldig, 

wenn aber ausserhalb des Hofes, der Herr. Dann aber folgt: stirbt die Frau nach dem Mann, so hat 

der Herr ebenfalls das Totenrecht zu erheben, stirbt sie aber vor dem Mann, dann ist dasselbe 

nicht geschuldet. 

Die jüngsten der erwähnten Weistümer fallen in das Jahr 1669; es sind aber nur wenige, 

die das Bahrrecht erwähnen, wohl ein Beweis, dass es am Verschwinden war. Dieses betonen 

auch die allgemeinen Landsbräuche, die im Jahre 1624 veröffentlicht wurden, denn sie 

bemerken (Titel II, Artikel 24): "En aucuns lieux (en quelques lieux) est deu droict de mortemain, 

quand l'un des chefz de ménage va de vie ä trespas" (es ist dies vielleicht, aber nicht sicher, so zu 

verstehen, wie das Weistum von Steinheim erklärt), "pour lequel se prend en quelques 

endroictz le plus beau meuble de la maison par enseignement de la justice, es autres un cheval ou 

quelque beste, ou bien quelque recognoissance (Erkenntlichkeit), en quoy sera observe l'ancienne 

usance, sans rien innover." 
In unsern Urkunden wird nun zwar das Totenrecht selten erwähnt, aber doch so, dass wir 

manches aus ihnen entnehmen können, was die Weistümer nicht lehren. So erklärt am 31. 
Oktober 1504 Johann der junge, Herr von Krichingen und Pittingen, dass er nach dem Tode des 
Johannes von Montzig, Pastors von Metzeresch, kein Totenrecht zu fordern das Recht habe, 
weil dieser ihm dafür vier rheinische Gulden bezahlt habe,  14 Gramm Gold. Das Dokument ist 
in doppelter Hinsicht höchst interessant, deshalb weil der Pastor noch bei seinen Lebzeiten das erst 
nach seinem Tode erfallende Totenrecht bezahlte, wohl damit seine Erben nicht über die 
Massen zur Zahlung herangezogen werden können, dann aber auch wegen des Umstandes, dass 
Geistliche nicht Leibeigene sein können, demnach das Totenrecht nicht wegen der 
Leibeigenschaft gefordert wird. Ein anderes Dokument von 1536 beweist, dass die Abtei S. 
Willibrord von Echternach auch zu Gentingen bei Vianden das Totenrecht besitzt, ein drittes 
von 1619, dass zu Badenheim, das luxemburgisch war, dem Erzbischof von Trier das 
Totenrecht auf zehn Stockvogteien zustand, dass es nach Massgabe der jährlich schuldigen 
Zinsen und nur nach dem Tode des Hausvaters, nicht aber nach dem der Hausfrau erhoben wurde, 
ebensowenig wenn diese zuletzt als wenn sie vor ihrem Manne starb. In einer Urkunde von 1637 
behauptet Robert von Argenteau, Ritter von Ochain, ihm gebühre das Totenrecht von allen 
Untertanen der Herrschaft Ochain ohne Ausnahme, von Männern und Frauen, von den Adligen, 
den Vasallen und den Nichtadligen. 

Übrigens bestand das Totenrecht selbst zum Nachteile der Pfarrer und anderer 
Geistlichen, bis zum Beginn der französischen Herrschaft, allerdings nicht zu Gunsten irgend 
eines adligen Herrn, sondern des Dechanten, dem wie ich im Kapitel über den Klerus, 
dartun werde, gewisse Stücke aus der Nachlassenschaft jedes Geistlichen seines Dekanates 
zufielen. 

Ob das Totenrecht bis zur Besitznahme des Landes durch die Franzosen im Jahre 1795 
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erhoben wurde, weiss ich nicht; doch ist es wahrscheinlich, denn noch im Jahre 1771 hat das 

Kloster S. Willibrord zu Kinsheim sechs Wingerten, von denen ihm das Totenrecht gebührt; der 

Name indessen ist geblieben für die Sterbfallrechte, die heute in dem Fall erhoben werden, 

dass das Erbe nicht an die Kinder, sonder an Seitenverwandte fällt, und die noch heute 

Totenrecht genannt werden. 

Die Steuer war unchristlich, sie wurde ja nach dem Tode des Familienhauptes erhoben 

in einem Augenblicke, wo die Familie schon ohnedies genug zu tragen hatte. Caesarius von 

Heisterbach, Propst des Klosters Steinfeld, hat ganz anders gehandelt, als er erfuhr, dass ein 

Füllen, das er auf einem der Klosterhöfe sah, von der Witwe eines verstorbenen Untertanen als 

Totenrecht gegeben worden war, den der ihn begleitende Mönch als guten Mann und treuen 

Freund bezeichnete; er sagte: "Also, weil er ein guter Mann und treuer Freund war, deshalb 

habt ihr die Witwe beraubt; geh, gieb ihr das Pferd zurück, denn es ist Raub, fremdes Gut zu 

rauben oder zurückzuhalten." Die späteren Äbte von Echternach, S. Maximin und Münster waren, 

wie die Weistümer beweisen, einer anderen Meinung. 

 In vielen Fällen genügte aber das Totenrecht nicht, der Erbe des Verstorbenen musste sich 

auch noch in dessen Güter einsetzen lassen, was natürlich nicht ohne neue Kosten geschah. 

Das älteste mir bekannte Beispiel bietet ein ungedrucktes Weistum von Heisdorf aus dem 

Jahre 1484, nach welchem zwei Beyer (Groschen) entrichtet werden mussten; zu Schifflingen, 

nach einem ebenfalls ungedruckten Weistum vom Jahre 1633, müssen sogar dem 

Grundherrn 24 Beyer bezahlt werden, wovon zwei Drittel dem Herrn und ein Drittel dem 

Gericht zustehen. 

Ein Frisinger Weistum vom Jahre 1541 sieht vor, dass die Witwe innerhalb dreissig 

Tagen nach dem Tode ihres Mannes sich in dessen Güter soll einweisen lassen, vermitz 

der dem Herrn und dem Gericht zukommenden Gebühren, widrigenfalls man ihr kein Recht 

wiederfahren lasse. Dieses Weistum gab Anlass zu einer höchst interessanten Bittschrift, welche 

die Erben des verstorbenen Greffiers Valentin Strenge an den Provinzialrat richteten und welche 

am ersten März 1544 dekretiert wurde: Als ihr Vater resp. Schwiegervater vor ungefähr 

drei Viertel Jahr starb, verbot das Gericht von Frisingen ihrem Hofmann die Güter zu 

bearbeiten, wenn er ihnen nicht für jedes Kind des Verstorbenen 24 Stüber bezahle, "welches 

sie empfengnus geh intitulieren und als solches folgends under sich verdrinken". Als die Erben 

die Forderung als Missbrauch bezeichneten und als Verletzung der allgemeinen 

Landsbräuche, verbot das Gericht tatsächlich dem Hofmann, die Güter zu bestellen, weil sie 

nicht gesinnt seien, von ihrem Weistum abzustehen, das ihnen das fragliche Recht zuerkenne. Der 

Provinzialrat erlaubte darauf den Erben, das Gericht vorzuladen und befahl diesem, das 

Scheffenweistum vorzulegen, aber auch das ergangene Verbot aufzuheben. Die definitive 

Entscheidung des Rates ist mir nicht bekannt; ich zweifle aber nicht daran, dass dieselbe zu 

Gunsten der Erben ausfiel 

Der Abkauf von der Leibeigenschaft. Das Wissenswerteste darüber habe ich bereits 

oben, mitgeteilt. 

Der zehnte Pfennig. Der leibeigene Bauer durfte, wie wir gesehen haben, kein leibeigenes 

Gut ohne vorherige, ausdrückliche Erlaubnis des Herrn weder verkaufen noch verpfänden; 

gewissenlose Bauern benutzten dies häufig, um ihre Gläubiger zu betrügen, indem sie, wenn sie 

nirgends in gesetzlicher und rechtmässiger Weise Geld aufnehmen konnten, Teile ihrer 

leibeigenen Güter ohne diese Erlaubnis verkauften oder verpfändeten, wodurch, da solche 

Verträge null und nichtig waren, leichtgläubige Gläubiger mehr als einmal um ihr Geld gebracht 

wurden. Aber, wenn der Bauer solche Güter mit der gebührenden Erlaubnis verkaufte, so 

schuldete er dem Herrn bei Verkäufen meistens den zehnten Teil der Kaufsumme, hie und da 

sogar ein Drittel, bei Verpfändungen gewöhnlich den zwanzigsten, seltener den zehnten Teil. Zu 

dieser Steuer kamen dann noch die Gebühren für den Schreiber oder Notar, diejenigen für das 

Gericht, vor welchem die Übergabe der Güter geschah, und für den Gerichtsschreiber, der 
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die Urkunde in die Gerichtsbücher der Herrschaft zu 

bleibendem Gedächtnis einschrieb. Handelte es sich 

dabei um grosse Summen, so betrugen all diese 

Nebenausgaben nur einen sehr kleinen Prozentsatz 

der Hauptsumme, wie dies sehr häufig war, während 

dagegen bei kleineren Summen von 10, 20, 30 Gulden 

oder Talern sie nicht selten 20, ja 30 Prozent des 

Kapitals ausmachten. 
Manche Autoren haben in der Einführung der 

durch die Französische Republik geforderten 
Einregistrierungsgebühren eine der Ursachen des 
Klöppelkrieges zu finden geglaubt. Mit Unrecht, 
weil dasjenige, was vor jener Zeit für den zehnten 
Pfennig und die anderen Nebengebühren bezahlt werden 
musste, höher war als der Betrag der neuen 
französischen Steuer. Nur war diese neu, als solche 
ungewohnt und wurde eben deshalb als äusserst 
drückend empfunden, sie teilte damit das Schicksal 
aller jetzigen und zukünftigen neuen Steuern; aber der 
Bauer vergass vollständig, dass dagegen der Zehnte 
und alle feudalen Lasten verschwunden waren, dass 
dadurch seine Lage sich wesentlich besser stellte; der heutige Bauer kennt in den meisten Fällen 
von den Verhältnissen der früheren Zeit nichts oder nur das, was gewissenlose, unehrliche und 
zudem unwissende Leute ihm vorschwatzen; es wäre nur zu wünschen, dass für diese die 
Zustände der früheren Zeiten, und wäre es nur für zehn Jahre, wiederkämen, damit sie am 
eigenen Leibe den Unterschied von einst und jetzt spüren könnten. 

 
Die Lasten der Bauern gegenüber der Gemeinde. Der Bauer war aber nicht nur 

seinem Herrn, auch seiner Gemeinde Abgaben und Frohndienste schuldig. So mussten jährlich 
die Herbst- und Lenzgewände durch Zäune aus Pfählen und Flechtwerk umgeben werden, um sie 
gegen das auf der Brache oder den Gemeindeländereien weidende Vieh zu schützen; der 
Bauer musste im Frohndienste für die Wege und Strassen, für deren Unterhalt freilich herzlich 
wenig geschah (denn jeder handelte nach dem Grundsatz wenn ich auf dem Wege schlecht 
durchgekommen oder gar stecken geblieben bin, dann soll es den anderen nicht besser gehen), 
für die Hirtenhäuser und die Schulen, wenn man eine solche hatte, die nötigen Gespann- und 
Frohndienste leisten. Drückend waren namentlich diese letzten Frohnden nicht. Aber wahrhaft 
drückend waren zuweilen die aussergewöhnlichen Steuern, die allen auferlegt wurden, wenn in 
Kriegszeiten Kriegssteuern von den Feinden erhoben wurden, sei es, dass diese, wie die 
holländischen Freibeuter des XVII. und XVIII. Jahrhunderts an Ort und Stelle erschienen, mit 
der Drohung, das Dorf an den vier Ecken in Brand zu stecken, oft Hunderte von Talern forderten 
und, wenn die Leute diese wie gewöhnlich nicht gleich zahlen konnten, plünderten, einige Häuser 
verbrannten und dann nie sich entfernten, ohne einige der wohlhabenderen Einwohner als 
Geiseln mitzuschleppen, die dann erst gegen Zahlung eines Lösegeldes und einer weitern, 
willkürlich hoch gegriffenen Summe für deren Unterhalt in Freiheit gesetzt wurden; sei es, dass 
die Feinde, namentlich die Brandenburger unter dem grossen Kurfürsten und dessen Nachfolger, 
während der Kriege gegen Ludwig XIV., 1688-1698 und 1701-1714, eine eigene Verwaltung 
lange Zeit zu Aachen errichteten, um alle Dörfer und Städte auch des nicht besetzten feind-
lichen Gebietes zur Zahlung von Kriegssteuern aufzufordern, wenn sie sich nicht der Gefahr 
aussetzen wollten, eines guten Tages unversehens überfallen, ausgeplündert und eingeäschert zu 
werden. Dann mussten die Gemeinden zu Anleihen ihre Zuflucht nehmen, zu dem für sie 
gewöhnlichen Zinsfuss von 6

1
/4 Prozent; nicht selten wurden die Zinsen der so gemachten 

Schulden vierzig, fünfzig, ja sogar hundert Jahre bezahlt, ehe man daran dachte oder auch 
zuweilen im Stande war, das Kapital zurückzuzahlen. Aber wenn es sich um solche Zinszahlungen 
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handelte, so waren nicht selten die Wohlhabenderen geneigt, die Lasten auf alle, Reiche und 
Arme, gleichmässig zu verteilen, wodurch sie natürlich verhältnismässig wenig, die Armen viel zu 
tragen hatten. 

Was daneben die Gemeinde besonders drückte, waren die Prozesskosten. Unsere Bauern 
waren nicht allein oft genug gezwungen, ihre wirklichen Rechte zu verteidigen, sie waren 
förmlich prozesswütig und brachen jede Gelegenheit vom Zaune, um immer andere Prozesse 
anzustrengen; wurden sie durch die Untergerichte verurteilt, so appellierten sie an den 
Provinzialrat; die Partei, die hier unterlag, unterliess es selten "nach Mechlen zu gehen", d. h. an 
den hohen Rat nach Mecheln zu appellieren. Es war umsonst, dass die Regierung den 
Gemeinden verbot, ohne ihre vorherige Einwilligung einen Prozess anzustrengen; die Bauern 
fanden bald ein Mittel, sich an dem Verbot vorbeizudrücken; einige von ihnen fingen den Prozess 
in ihrem persönlichen Namen an, nachdem die andern versprochen hatten, mit ihnen alle Kosten zu 
tragen und zuweilen, sie für alle Gänge schadlos zu halten. 

 
Die Lasten gegenüber dem Staate. Die durch die Bauern zu zahlenden Staatssteuern fallen 

nicht ins Gewicht, erschwerend konnte nur der Umstand sein, dass von den durch die Stände 
bewilligten freiwilligen Steuern bis zur Einführung des Katasters unter Maria-Theresia der dritte 
Stand, Bürger und Bauern, fast alles allein zahlen musste, während der Adel und der Klerus 

sozusagen steuerfrei waren, trotzdem diese einen sehr 
bedeutenden Teil des Nationalvermögens besassen. Nach der 
schon oben herangezogenen Escher Programmabhandlung des 
Professors Wolter über die Katastereinschätzung der 
Gemeinden Esch an der Alzette und Monnerich liefern die 
Grundgüter von Esch einen Gesamtertrag von 4682 Gulden, 
während der Klerus von seinen Grundgütern und dem 
Zehnten, ungerechnet die Jahrgedächtnisse, Zinsen und Renten, 
ein jährliches Einkommen von 1213 Gulden 8 Stübern besitzt, 
der Adel seinerseits aus seinen Grundgütern, dem Zehnten und 
den grundherrlichen Rechten über ein jährliches Einkommen, 
ohne die Zinsen und Renten, von 1133 Gulden 11 Stübern 
verfügt; Adel und Klerus haben demnach beide zusammen 2346 
Gulden 19 Stüber Einkünfte, das heisst, ein wenig mehr als die 
Hälfte der Einkünfte der ganzen Bevölkerung. Für Monnerich 
lassen uns die von Wolter mitgeteilten Tabellen im Stich, da sie 
nur dasjenige verzeichnen, was Adel u. Klerus direkt aus ihren 
eigenen Grundgütern beziehen, dagegen die von dem Zehnten 

herrührenden Einkünfte nicht voll berücksichtigen. Nun aber betragen verschiedene Einkünfte 
nach der eigenen, höchst unzuverlässigen Erklärung der Deklaranten

,
 soweit sich aus den von 

Wolter mitgeteilten Auszügen ersehen lässt, für Adel und Klerus zusammen die Schaffrenten 
rund 1063 Gulden, die direkten Erträgnisse aus den Grundgütern 1963 Gulden, die Zehnten 
3012 Gulden, zusammen demnach 6038 Gulden, während die Einkünfte aller Bewohner, ohne 
den Ertrag des Zehnten für den Adel u. den Klerus mitzurechnen, sich auf 9083, u. mit diesem 
sich auf 12.095 Gulden belaufen, so dass auch hier beide privilegierten Stände etwa die 
Hälfte des Gesamteinkommens beziehen. Ich weiss wohl, dass sie sicher in manchen Gemeinden 
weniger besassen, aber ebenso sicher ist, dass sie in anderen noch mehr hatten, und trotzdem nur 
einen kleinen Teil der Staatssteuern bezahlten. 

Drückender indess waren zeitweilig, nicht immer, die Staatsfrohnden, les corvdes royales der 
Franzosen, die für den Bau und den Unterhalt der Festungen, der Landstrassen und der auf diesen sich 
befindenden Brücken geleistet werden mussten, für die einen als Gespann-, für die anderen als 
Handfrohnden. Das war der Fall u, a. für den Bau der im achtzehnten Jahrhundert angelegten 
Landstrassen, für welche die Bewohner aller benachbarten und zum Teil sogar weit entfernten 
Dörfer wechselweise täglich je einen Karren oder Wagen oder einen Mann aus jedem Hause 
stellen mussten. Ebenso hielten es die Franzosen, als unter Leitung Vaubans im Jahre 1684 der 
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Ausbau der Festung Luxemburg begonnen wurde. Wie sehr aber grade diese Frohnden den 
Bauern zeitweilig bedrückten, man möchte sagen, erdrückten, beweist eine am 7. Mai 1622 
durch den Provinzialrat dekretierte Supplik der Untertanen des Hofs Bauschleiden. Für den Wie-
deraufbau der Mühle und der Brücke zu Bauschleiden, hat der Domänenemfänger ihnen befohlen, 
für die Brücke 3000 fescheten zu liefern, 13 Fuder dickes Holz, 150 Fuder Steine, 13 Kauen 
Kalk und soviel Erde als nötig ist, "um die obgenannten fescheten zu bedecken und das wasser zu 
strommen", und für die Brücke 200 Fuder Steine und 40 Wagen Holz; das Holz mussten sie aus 
ihren Gemeindewäldern stellen. 

 Nun aber hat ihnen der Unterpropst von Arlon befohlen, für den Wiederaufbau der Stadt 
Arlon jede Woche 20 Fuder Steine herbeizuführen und ausserdem einen Teimer zu stellen. Die 
Bauschleidener beschweren trotzdem sich nur darüber, dass sie diese zwei Frohnden zugleich 
verrichten müssen und begehren nur Befehl an den Unterpropst, sie mit dieser zweiten 
Frohnde nicht zu beschweren, bis sie die für die Mühle und die Brücke geforderten Frohnden 
geleistet haben. Handelt es sich bei dieser Gattung von Frohnden um Lieferung von 
Palissaden oder Faschinenkörben, so müssen die Frohnpflichtigen immer das dazu erforderte 
Holz in ihrem Gemeindewald schlagen. 

Die Lasten zu Gunsten der Kirche. Bei der Besprechung dieser Lasten werde ich ganz 
von dem absehen, was der Adlige und Bürger so gut wie der Bauer der Kirche für den 
Empfang der Sakramente schuldeten, bei der Taufe, der Heirat, der letzten Ölung, dem Begräbnis, 
für die Totenämter. Es waren eben Lasten, die auf dem einzelnen, nicht aber auf der Gemeinde 
ruhten und zudem nur in ganz ungleichmässigen Zwischenzeiten getragen wurden. Ich werde 
nur das berücksichtigen, was auf der ganzen Gemeinde und allen deren Bewohnern lastete. 

Da war zunächst der Zehnte, den ich schon oben erwähnt und der, wenn er auch nur selten 

von dem Pfarrer allein bezogen wurde, jedenfalls die stärksten Anforderungen an die Steuerkraft 

stellte. Dazu kamen einerseits die für den Bau und den Unterhalt der Kirchen, der Kapellen, der 

Kirchhofmauern, des Pastors- oder Kaplanshauses nötigen Aufwendungen, auch für die Schule, 

die ja vollständig unter der Aufsicht der Kirche stand, die die Schule als ihr Eigentum betrachtete, 

aber im grossen Ganzen nichts, rein gar nichts tat, um die Bildung der Jugend zu heben. 

Von den Pfarrkirchen hatte der Pfarrer das Chor, die Zehntherren das Schiff und die 

Pfarrei (nicht etwa nur das Dorf, in welchem die Pfarrkirche stand) den Turm zu bauen und zu 

unterhalten, wobei indessen alle Pfarrangehörigen für die ganze Kirche die nötigen Gespann- und 

Handfrohnden zu leisten hatten. Es ist selbstverständlich, dass, wenn nicht etwa die Kirche 

allzuschlecht gebaut war oder diese durch den Krieg oder andere Ereignisse zerstört wurde, 

die Baupflicht nur in langen Zeiträumen, von hundert und mehr Jahren, einmal erfordert 

wurde, wogegen natürlich für den Unterhalt und die Reparaturen häufiger, aber trotzdem im 

Ganzen nur selten, die Frohnden beansprucht wurden. Dasselbe galt für die Pfarrhäuser mit den 

dazu gehörenden Ställen und Scheunen, nur war hier die Verpflichtung der Pfarrkinder 

dadurch gemildert, dass der Pfarrer selbst, wenn ihm beim Amtsantritt die Gebäude in gutem 

Zustande überliefert worden waren, sie während seiner ganzen Amtstätigkeit in demselben Stand 

unterhalten u. bei seinem Tode hinterlassen musste; war dieses letztere nicht der Fall, so lag es den 

Pfarrkindern ob, die Erben des Verstorbenen zur Instandsetzung anzuhalten; taten sie es freilich 

nicht, so waren sie selbst dazu verpflichtet. Wurden das Pfarrhaus, die Ställe u. die Scheune durch 

Feuer oder durch den Feind zerstört oder wurden sie so baufällig, dass sie nicht mehr gebraucht 

werden konnten, so mussten die Pfarrkinder sie wieder aufbauen; wurden sie dagegen durch 

die Schuld  oder Nachlässigkeit des Pfarrers oder seiner Hausangehörigen ecingle äschert, so 

musste der Pfarrer für den Schaden aufkommen. 

Heute müssen unsre Gemeinden die Kirchen und die Pfarrhäuser
,
 sogar die in den kleineren 

Dörfern zum öffentlichen Gottesdienst bestimmten Kapellen und die Kaplanshäuser bauen und 

unterhalten. Man möchte demnach versucht sein anzunehmen, in früheren Zeiten wäre die 

Last der Pfarrkinder nicht so gross gewesen wie heute, aber man darf nicht vergessen, dass 
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dem Bauern im Interesse allein der Kirche der Zehnte abgefordert wurde, woran der Umstand 

nichts ändert, dass grosse Teile des Zehnten weltlichen Herren gehörten. 

Diese Bau- und Frohndenpflichten gaben von Seiten der Bauern Anlass zu vielen 

Beschwerden und Prozessen; bald beklagten sie sich, dass man sie zu einem Neubau zwingen 

wolle, trotzdem dieser nicht nötig sei, bald über die übermässige Zahl und die Art der 

Frohnden, die man ihres Erachtens mit Unrecht fordere; bald wiederum klagten sie, hier über 

den Pfarrer, dort über die Zehntherren, dass sie ihrer Baupflicht nicht nachkämen. Das alles 

gab Anlass zu Prozessen, die in der Regel, je mehr die Jahrhunderte der Neuzeit nahe kamen, 

desto langwieriger und demzufolge kostspieliger wurden.  

Ein Beispiel bietet die Baugeschichte der Consdorfer Pfarrkirche: diese war dem 

Kloster Euren bei Trier inkorporiert, das heisst, dieses Kloster bezog den ganzen Zehnten 

allein, bestellte nicht einen Pfarrer, sondern einen lebenslänglichen Vikar, dem es nicht 

etwa den ihm zustehenden Teil des Zehnten, sondern nur eine lächerlich kleine Vergütung, 

einen wahren Hungerlohn anwies. Als nun im Jahre 1757 die Abtei Euren die Pfarrkirche 

wieder neu aufbauen wollte und von den Pfarrkindern von Consdorf, Berdorf und Breitweiler 

nicht nur die nötigen Gespann- und Handfrohnden, sondern auch alles zum Bau nötige 

Gehölz aus den Gemeindewaldungen forderte, weigerten sich dessen namentlich die 

Consdorfer, die darauf hinwiesen, dass die Abtei jährlich aus dem Zehnten über 250 

Malter Getreide beziehe und verpflichtet sei, ganz allein die Kirche zu bauen. Der Prozess, 

der deswegen entstand, dauerte von 1758 bis 1771; er endete mit der Verurteilung der 

Pfarrkinder und kostete sie mehrere Tausend Reichstaler.  

Anders erging es in einem Prozess, der im Jahre 1700 durch den Provinzialrat von 

Luxemburg entschieden wurde, in welchem der Pfarrer von Villance als Kläger gegen 

seine Pfarrkinder u. a. deswegen auftrat, weil sie sich weigerten, ihm ein grösseres Pfarrhaus, 

grössere Ställe und Scheunen zu stellen; er wurde indessen abgewiesen, weil es sich 

herausstellte, dass er sich nicht mit den acht Stück Rindvieh und den 25 Schafen begnügte, 

welche er kostenfrei auf die gemeine Weide treiben konnte, dass er den Zehnten nicht, wie es 

der Brauch in der Gegend und bei den anderen Zehntherren war, schon ausgedroschen 

empfing, sondern sich ihn in Garben liefern liess, u. dass er ausser seinem Wittum auch noch 

andere Grundstücke bebauen liess, die er gemietet hat, in einem Worte, dass er, wie manche 

andere Pfarrer, Ackerwirtschaft im Grossen betrieb; er wird sogar durch ein anderes Urteil 

von demselbenTag verwiesen, von dem Gewinne, den er als Bauer macht, mit den anderen 

Einwohnern seinen Teil der Staatssteuern zu zahlen. Wie in dem ersten der erwähnten 

Prozesse die Consdorfer, so ist in diesem zweiten der Pfarrer von Villance entschieden im 

Unrecht. 

Nun kommt es, namentlich im achtzehnten Jahrhundert häufig vor, dass die Dörfer, die weit 

von der Pfarrkirche entfernt sind, zu grösserer Bequemlichkeit eine eigene Kapelle bauen, an 

der ein Kaplan den Gottesdienst ausübt u. auch den Einwohnern die Sakramente spendet. Es 

kann das letztere natürlich nur mit Erlaubnis des Bischofs geschehen. In diesem Falle mussten 

die Einwohner des betreffenden Dorfes für den Bau und den Unterhalt der Kapelle und des 

Kaplanshauses aufkommen und persönlich jeder für seinen Teil dem Kaplan dasjenige liefern, 

was ihm zum Unterhalt angewiesen war, ohne irgend eine Beisteuer von Seiten des Pfarrers 

noch der Zehntherren. 

Die Bauern mussten auf dieselbe Weise die Schule bauen und unterhalten und den Schulmeister 

bezahlen; weder Pfarrer noch Zehntherr bekümmerten sich darum; nur beanspruchte der Pfarrer 

das Recht, den Schulmeister zu nennen oder doch wenigstens zu bestätigen. 

Wer möchte, wenn er diese lange Litanei von Lasten und Pflichten durchsieht, noch behaupten 

wollen, die jetzige Lage unserer Bauern sei schlechter als die ihrer Vorfahren der verflossenen 

Jahrhunderte? Das kann nur der tun, der behauptet, die Lage unserer Bauern während des 

Weltkrieges, in welchem sie ungezählte Millionen eingesäckelt haben, sei eine höchst 

bedauerliche gewesen. 
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Die Freilassung der Leibeigenen. Es ist allgemein bekannt, dass schon die heidnischen 

Römer häufig einzelnen ihrer Sklaven die Freiheit schenkten, von denen sogar manche als 

liberti und libertini selbst an den Höfen der Kaiser eine bedeutende Rolle spielten und dass, als 

in den Provinzen des Römerreiches das Christentum sich ausbreitete, nicht wenige der neuen 

Christen bei Gelegenheit ihrer Taufe alle ihre Sklaven auf einmal freiliessen. 

In der fränkischen Zeit sind indessen die Freilassungen selten, meistens finden sie zu Gunsten 

einer Kirche oder Abtei statt, und zwar derart, dass der Befreite zwar seine volle Freiheit erlangt, 

aber doch so, dass er und seine Nachkommen dieser Kirche jährlich ein gewisses Quantum 

Wachs liefern müssen. So befreit im Jahre 790 Mandungus eine seiner Sklavinnen mit deren 

Kindern und zwar so, dass diese mit ihren Kindern ebenso frei sein sollen, wie wenn sie von 

freien Eltern geboren wären, aber so dass diejenigen, die er durch die Urkunde befreit, ihm, so 

lange sie leben werden, die gewohnten Dienste leisten, in der Kirche der Abtei Echternach 

jährlich am Feste des hl. Willibrord für einen Denar Wachs liefern und dass sie von nun an 

unter dem Schutz der Abtei stehen sollen; ausdrücklich wird betont, dass die Neubefreiten gehen 

und wandeln, d. h. sich niederlassen können, wo es ihnen beliebt. Die solcher Weise Befreiten 

werden Wachszinsige genannt. Von absoluter Freiheit kann daher selbst in diesem Falle und 

ähnlichen kaum die Rede sein, denn, wie Lamprecht, I 1220, richtig bemerkt, "in 

fränkischer Zeit hat die Kirche, welche trotz ihrer steten auf Befreiung der unteren Klassen 

gerichteten Predigten, der absoluten Freilassung keineswegs hold war, es durchzusetzen 

gewusst, dass die Freilassung womöglich zu ihren Gunsten, unter Bindung der 

Freigelassenen an Schutz u. Gerichtsvertretung der Kirche, erfolgte." Solche Freilassungen 

sind indessen sehr selten, wenigstens werden sie nur selten durch Urkunden bewiesen; aus 

karolingischer Zeit fehlen sie gänzlich. Trotzdem kann nicht daran gezweifelt werden, dass unsre 

Grafen von Siegfried an bis zur Regierung der Gräfin Ermesinde bewährten und treuen 

Dienern die Freiheit schenkten. 

Anders wurde es erst mit dem Ende des zwölften Jahrhunderts; unter dem Einfluss der loi 

de Beaumont, des Böhmer Rechtes, wie man bei uns sagte, wurden zuerst einzelne, dann in 

Nordfrankreich, in den Grafschaften und Herzogtümern Luxemburg, Chiny, Lothringen und 

Bar hunderte von bis dahin unfreien Dörfern freie Gemeinden, denen der Herr, wie es unter 

andern in den Freiheit surkunden von Echternach und Luxemburg (1236 und 1244) 

ausdrücklich heisst, die Freiheit schenkte, derart dass diese, vermöge genau bestimmter 

Dienste und Abgaben, über ihre Güter frei verfügen, ihre Kinder ungehindert vom Herrn 

verheiraten und sich niederlassen konnten, wo sie wollten. Das Beispiel, das Ermesinde für die 

eben erwähnten Städte gegeben hatte, wurde nicht nur von ihren Nachfolgern, sondern auch 

von sehr vielen Herren nachgeahmt, die, wenn auch keineswegs allen ihren Untertanen, doch 

wenigstens den Bewohnern des um ihre Burg liegenden Dorfes die Freiheit gaben, so dass 

diese freie Bürger wurden, vielfach sogar Burgmannen, dadurch, dass sie von dem Herrn 

irgend ein Gut als Lehen empfingen oder übernahmen gegen die Verpflichtung, die Burg 

während einer bestimmten Zeit zu bewachen und dem Herrn auch sonst Kriegsdienste zu 

leisten. 

Aber auch unabhängig von den Bewohnern dieser neuen Städte, neuves villes, wurden 

viele einzelne Personen befreit; als solche sehe ich alle auswärtigen Bürger, bourgeois 

forains, der einzelnen Städte an. Luxemburg besass solcher auswärtigen Bürger u. a zu 

Kehlen, Kopstal, Hollerich und Berchem; Bastnach, im Jahre 1469, hatte ihrer nicht weniger 

als 144 in 61 verschiedenen Ortschaften. Alle sind allem Anschein nach einzeln befreit 

worden, indem der Fürst ihnen die Freiheit schenkte und die Rechte, deren die Bürgerschaft der 

Städte genoss, denen sie angegliedert wurden. Es wird dies klar bewiesen durch zwei 

Urkunden Johanns des Blinden. Durch die erste, vom 13. Juni 1320, befreit er alle Güter, welche 

Hennekin Fakeler von Müllendorf, sein Meyer von Steinsel, zu Kopstal und anderwärts besitzt, 

von allen Diensten, die sie bis dahin schuldeten und macht aus ihnen Bürgergüter von 
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Luxemburg er behält sich nur die Dienste vor, welche ihm die Bürger dieser Stadt schulden. 

Durch die zweite, vorn 25. Juni desselben Jahres, befreit er in ähnlicher Weise die Güter des 

Johann Barnaige von Bartringen (oder vielleicht von Birtringen). 

Es scheint mir ausser allem Zweifel, dass wohl alle Edelleute des Landes eintretenden Falles in 

ähnlicher Weise einzelne ihrer Untertanen befreiten; so befreit am 30. März 1336 Johann von 

Ligny, Herr von Roussy, alle Güter, welche Heinrich von Mensdorf im Banne von Mensdorf 

besitzt und macht daraus Lehnsgüter. Am 14. Februar 1417 befreien Johann, Herr von Homburg 

und der Fels, und seine Frau, den Heinrich Keiszipel und dessen Frau und geben ihnen als 

Lehen ein Haus in der Freiheit Fels. Andere Befreiungen gewähren u. a. Godart von Branden-

burg, Herr von Klerf (1430), Michel von Wiltz, genannt Rottart (1436); Bernhard von 

Bourscheid und Heinrich Hoecklin (1505), Gerhard, Herr von Wiltz (1507), Alexander 

Waldecker, Herr von Aspelt (1546), Gerhard von der Horst, Herr von Hamm (1590). Es handelt 

sich dabei wohl meistens um eine Belohnung für geleistete Dienste; dass aber auch andere 

Motive eine Rolle gespielt haben können, beweist in unwiderlegbarer Weise eine Urkunde 

vom 25. Januar 1421, durch welche Wilhelm von Bübingen, Herr zu Mamer, seiner 

(unehehlichen) Tochter Maria, die mit Welter, dem Sohn Cleschens des Wagners von Mamer, 

verheiratet wird, als Mitgift eine jährliche Rente von vier Malter Roggen, einem Schwein oder 

drei rheinischen Gulden, und ausserdem ein Stück Land von der Limperchporte zu 

Luxemburg anweist und zugleich den genannten Welter, der sein Leibeigener ist, von der 

Leibeigenschaft befreit. 

Dass ein jeder Herr das Recht besass, seinen leibeigenen Untertanen die Freiheit zu 

geben, ist von selbst einleuchtend, waren doch diese sein Eigentum. Das Recht wird übrigens in 

einem aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts stammenden Weistum von Wampach 

ausdrücklich hervorgehoben; es heisst nämlich, dass, wenn ein Untertan des Hofherrn, des Grafen 

von Nassau-Vianden es so weit gebracht hat, dass dieser ihm die Freiheit geben wollte, so mag 

der Herr es tun ohne Widerspruch des Vogtherrn; sollte der Graf das ganze Dorf befreien 

wollen, so mag er es ebenfalls tun ohne Widerspruch des Vogtherrn, nur, wenn ihm infolge 

dieser Befreiung Geld oder Güter zufallen, soll er dem Vogt den vierten Pfennig davon 

geben. 

Abgesehen von den Bürgern der Städte, ist die Zahl der im Laufe der Zeiten befreiten 

Unfreien oder Leibeigenen sehr klein, und selbst von diesen mögen manche, die auf dem 

Lande wohnhaft blieben, später, entweder selbst oder ihre Nachkommen, wieder in den 

früheren Stand der Unfreiheit oder Leibeigenschaft zurückgesunken und durch Not und 

Zwang dahin gelangt sein. Nur auf den Domanialgütern des Fürsten ist, wie es scheint, die 

Freiheit allgemein, Gemeingut aller Untertanen; sie werden dienst- oder zinsfreie Leute 

genannt, d. h. gegen die Renten und Dienste, die sie zahlen und leisten, geniessen sie die 

Freiheit, denn der Ausdruck kann nicht so aufgefasst werden, als wären sie von Zinsen oder 

Diensten frei. 

 

Die Freizügigkeit. Wohl in derselben Zeit, in der die neuen Städte gegründet und auf 

diese Weise grössere Mengen von Unfreien oder Leibeigenen die Freiheit erhielten, wurde 

anderen ein gewisses Mass von Freiheit gegeben durch die sog. Freizügigkeit, das Recht unter 

gewissen Bedingungen ihre Güter aufzugeben und den Hof zu verlassen. Sie gewannen 

dadurch allerdings nicht ihre volle Freiheit, sie blieben nach wie vor allen Lasten und 

Pflichten der Unfreiheit unterworfen, aber sie waren doch nicht mehr wie früher 

unbedingt an die Scholle gebunden, sie konnten vielmehr, wenn sie etwa von ihren Herren 

allzusehr gedrückt wurden, sich der auf ihnen lastenden Tyrannei entziehen, ohne befürchten 

zu müssen, dass sie an dem neuen Aufenthaltsorte von ihren Herren zurückgefordert würden. 

Einen wenigstens der Gründe des Auszuges berührt ein Weistum von Dockweiler 

(Lamprecht, I 1209; Grimm II 436): "abe der her dem man zu dick thete, das er des nit 

herden mögt, so magh der man schones dogs und heiders hiemels eine gesandt (?) in seine 
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hant nemen und zwene seiner nachpuren bei sich holen und sol sprechen: dieser her thut mir 

zu dick, ich wil von diesem hern hinder den andern hern". In unseren Weistümern wird als 

Ursache des Auszuges angegeben, dass der arme Mann sich nicht ernähren könne. 

Der Auszug darf nicht heimlich geschehen; wer abziehen will, muss vielmehr dreimal von 

vierzehn zu vierzehn Tagen, vor der Kirche oder auf der Strasse, seine Absicht mitteilen 

und hinzufügen, er stehe hier, mit Gold und Silber in der Hand, um diejenigen zu befriedigen, 

denen er etwas schuldig sei; hat er dann seine Gläubiger befriedigt, so weist man ihn 

einen der vier Wege aus, welchen er will, um einen andern Ort zu erreichen, an dem er 

denkt, besser wirtschaften zu können. Einige unserer Weistümer schreiben vor, dass der 

Herr oder der Vogtherr ihm, wenn er es begehrt, auf eine Bannmeile Wegs das Geleite geben 

soll; die meisten sehen den Fall vor, dass er unterwegs nicht mehr vorankommt, weil er verladen 

ist, d h. weil sein Wagen zu schwer beladen ist, oder weil er versunken, d h weil ihm der Wagen 

im Schmutz stecken geblieben ist. Trifft er in diesem Falle etwa seinen Herrn, dessen Dienst er 

eben verlässt, so muss dieser mit einem Fusse aus dem Sattel steigen und ihm das Rad 

andrücken, einmal, auch wohl dreimal, dass das hintere Rad dorthin stehen kommt, wo das 

vordere Rad stand. Ein Weistum zeigt uns genauer, worin diese Hilfeleistung des Herrn bestehen 

soll; im Fall eines solchen Zusammentreffens sollen nämlich die Diener des Herrn dem 

Abziehenden helfen und der Herr selbst erst dann Hand anlegen, wenn die Hilfe der Diener 

unzureichend ist. 

Keines unserer Dörfer ist durch einen geistlichen Herrn befreit worden; die Freizügigkeit dagegen 

finden wir meistens an Orten geistlicher Gerichtsbarkeit, die den Abteien von S. Maximin bei 

Trier oder S. Willi brord von Echternach zugehören. 

Verlässt der Abziehende auf die angegebene Weise sein Gut, so fällt dieses in des Herrn Hand, der 

es demnach einem andern übergeben kann. Kommt aber der Abziehende selbst oder einer seiner 

Erben, innerhalb 101 Jahren 6 Wochen und 3 Tagen zurück, so wird er wieder in den Besitz der 

Güter eingesetzt, muss aber selbstverständlich alle rückständigen Zinsen bezahlen und dem 

bisherigen Besitzer die für Besserung oder Aufbau der Gebäulichkeiten aufgewandten Gelder 

bezahlen. 

"Ist der Gehöfer" (Lamprecht I 1211) auf die geschilderte Art frei ausgezogen, so ist er für die 

Herren und die Bevölkerung seines künftigen Aufenthaltsortes ein herkommender, d. h ein mit Recht 

ausgezogener und mit Recht aufzunehmender Mann. Denn der aufnehmende Herr soll sich 

vergewissern, ob der Aufnahme suchende Mann wirklich freien Zug hat, d.h aus freiem Ort 

kommt oder von seinem Herrn entlassen ist und seine Schulden am Abgangsorte bezahlt hat. Ist das 

der Fall, so nimmt ihn der neue Herr auf und weist ihn in sein neues Besitztum. Fest aber wird 

das neue Verhältnis erst nach Jahr und Tag, nachdem eine Reklamation seitens des "nachfolgenden" 

Herrn nicht stattgefunden hat". 

Die Gewährung der Freizügigkeit ist, meines Erachtens, wesentlich auf die den neuen Städten im 

Verlauf des dreizehnten Jahrhunderts gegebene, absolute Freiheit zurückzuführen, denn diese war 

derart verlockend, dass jedenfalls schon gleich nach den ersten Neugründungen eine allgemeine 

Landflucht der Leibeigenen begann. Wir sehen schon in den Jahren 1236 und 1244 die Gräfin 

Ermesinde ihre Vorkehrungen treffen, damit weder ihre eigenen Interessen noch die ihrer Vasall 

en durch diese Landflucht geschädigt würden. Indem sie nämlich den Städten Echternach und 

Luxemburg die Freiheit gab, tat sie dieses unter der ausdrücklichen Bedingung, dass diese Städte 

weder ihre Eigenleute noch die ihrer Vasallen als Bürger aufnehmen dürften, ausgenommen, was 

freilich nicht gesagt ist, diejenigen, die in regelrechter Weise von ihren Herren abgegeben waren; 

aber, wie sie so für ihr Interesse und dasjenige ihrer Vasallen eintrat, so sorgte sie auch für das 

Interesse der Städte, indem sie die Aufnahme anderer Leibeigenen als der erwähnten nicht verbot; 

diese konnten vielmehr aufgenommen werden, nur hatte der Herr, wenn sie nicht mit Recht abge-

geben wurden, das Recht, sie innerhalb Jahr und Tag zurückzufordern; geschah dieses nicht, so 

waren und blieben sie freie Bürger der betreffenden Stadt gemäss dem Prinzip, dass Stadtluft frei 

mache. 
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Liess sich daher ein Leibeigener, der nach dem Rechte der Freizügigkeit seinen alten 

Wohnsitz verlassen hatte, in einer freien Gemeinde nieder, so wurde er selbst frei; der frühere 

Herr hatte sogar nicht einmal ihm gegenüber das Recht der Nachfolge, d. h. das Recht ihn innerhalb 

Jahr und Tag zurückzufordern, sofern er bei seinem Abzuge all seine Schulden bezahlt hatte 

und auch sonst allen anderen Verpflichtungen nachgekommen war. Aber der Umstand allein, dass 

er infolge des Rechtes der Freizügigkeit aus seinem alten Wohnsitze fortzog, machte ihn 

keineswegs zum freien Mann; das wurde er nur durch die Aufnahme in eine freie Gemeinde; trat 

er dagegen in eine unfreie Gemeinde ein, so blieb er unfrei und übernahm dem neuen Herrn 

gegenüber dieselben Verpflichtungen wie die andern Bewohner des Ortes, wenn nicht etwa sein 

neuer Herr ihm ein grösseres Mass von Freiheiten oder gar die volle Freiheit gab. 

 

Die Verwaltung der Bauerngemeinden. Die Verwaltung war, im Gegensatz zu heute, eine 

doppelte, einerseits durch den Meyer oder Schultheis (dieser scheint mir vorwiegend in jenen 

Gemeinden aufzutreten, die von uralten Zeiten her Kirchenbesitz gewesen waren) und die 

Schöffen, anderseits durch den Zentner und in den 

meisten Gemeinden die Ältesten oder 

geschworenen Ältesten. Die ersten vertreten das 

Interesse des Herrn, die zweiten das der Gemeinde. 

Der Meyer wird immer durch den Herrn 

direkt bestellt und durch ihn beeidet; in solchen 

Dörfern, in deren Besitz sich zwei oder mehrere 

Herren teilen, gibt es gewöhnlich soviel Meyer wie 

Herren. Die Schöffen (meistens sieben an der Zahl) 

werden ebenfalls durch die Herren bestellt und 

beeidet, doch haben die Schöffen fast überall das 

Vorschlagsrecht, dem Herrn zwei Kandidaten 

vorzuschlagen, zwischen denen der Herr zu wählen 

hat und, wie es scheint, wählen muss. Meyer und 

Schöffen sind zwar nicht im Prinzip, aber doch in 

der Tat lebenslänglich angestellt, da der Herr sie 

in der Regel nur dann entsetzen kann, wenn ein 

Urteilsspruch sie unwürdig erklärt, das Amt weiter 

zu bekleiden. Sie haben das Interesse des Herrn zu 

vertreten, was schon aus dem Inhalt der Weistümer 

hervorgeht, in denen in erster Linie die Rechte des 

Herrn gewiesen werden. Der Meyer hat vor allem 

die Pflicht, die Einkünfte des Herrn einzuziehen 

und sie diesem zu übermitteln; die Schöffen mit 

dem Meyer bilden die Gerichtsbehörde für weniger wichtige Sachen in zweiter Instanz, da die 

erste Instanz, das sog. Erstgehör, eine Art Friedensgericht, dem Herrn selbst oder dessen 

Amtmann zusteht; sonst aber üben sie entweder, je nachdem der Herr die Grundgerechtigkeit, 

die mittlere und die höhere Gerichtsbarkeit besitzt, eine oder zwei von diesen oder auch alle drei 

aus; von ihren Entscheidungen und Urteilen kann immer Berufung eingelegt werden, nur 

nicht in den wichtigsten aller Prozesse, den Kriminalverhandlungen "über Hals und Bauch"; von 

den Urteilen, die sie als Hochgericht erlassen, kann nicht einmal an den Provinzialrat Berufung 

eingelegt werden. Als Verwaltungsbehörde haben sie alles zu überwachen, was nur 

irgendwie die Rechte des Herrn, aber auch des Landesfürsten betrifft. 

Der Meyer kann auch zugleich Schöffe sein. Meyer und Schöffen geniessen besondere 

Vorrechte; sie haben das Recht, meistens mit ihren Frauen, den Mahlzeiten beizuwohnen, bei 

Gelegenheit der Jahrgedinge, welche der Herr, der Bannmüller jährlich und auch die einzelnen 

Schöffen nach ihrem Amtsantritt zu geben haben; sie geniessen örtlich einer oder minder 

Dasburg  


